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Zu Allererst: Die nachfolgende Sammlung häufig gestellter Fragen soll eine Hilfe sein bei der Orientierung für 
oder innerhalb der Ausbildungen nach dem Psychotherapeutengesetz (PsychThG). Diese Liste gibt bundes-
weite Antworten, wennglich es für einige Ausfährungsbestimmungen länderspezifische Vorgaben der staatli-
chen Stellen gibt. Diese wurden so gut es möglich ist, berücksichtigt. Gültig für die Antworten ist das jeweilige 
Datum des aktuellen Standes. Wir bitten um Verständnis, dass sich aus den Antworten kein Rechtsanspruch 
ableiten lässt. Es ist immer empfehlenswert, den Originaltext des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) 
und dessen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (APrV-PsychThG) zu lesen. Dort steht bereits vieles Wis-
senwertes drin. (z.B. http://www.psychotherapeutenkammer-nrw.de/seiten/rechtl.php und 
http://www.psychotherapeutenkammer-nrw.de/pdf/recht/ausbildung-psychoth.pdf und 
http://www.psychotherapeutenkammer-nrw.de/pdf/recht/ausbildung-kinder.pdf 
 
Die Ausbildungen in Psychologischer Psychotherapie (33) und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
(.-3) gliedern sich entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wie folgt: 

*HVDPWDXVELOGXQJ� � � � mind.�������6WXQGHQ davon jeweils mindestens: 
Theoretischer Unterricht    600 Stunden 
Selbsterfahrung      120 Stunden 
Praktische Ausbildung     600 Stunden 
Supervision      150 Stunden 
Praktische Tätigkeit 1     1.200 Stunden   resp. 12 Monate 
Praktische Tätigkeit 2     600 Stunden           resp.   6 Monate 
Reststunden (“Freie Spitze”)       930 Stunden 

�
)UDJHQ�]X�GHQ�7KHPHQ        ab Seite                 ab Seite 
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$OOJHPHLQHV�
 
)UDJH�� :R]X�GLHQW�GDV�³6WXGLHQEXFK´"�
 
$QWZRUW� Das Studienbuch ist ein Dokument und dient als Nachweis für die meisten Bau-

steine der Ausbildung. Da das Studienbuch alle wesentlichen Nachweise für die 
Ausbildung enthält und ein prüfungsrelevantes Dokument darstellt, sollte es 
gehegt und gepflegt werden. 

 Das Studienbuch ist zu allen Veranstaltungen des theoretischen Unterrichts 
und der Selbsterfahrung mitzubringen und entsprechend abzeichnen zu lassen. 
Auch Supervisionen sowie die Praktische Tätigkeit 1 und die Praktische Tätig-
keit 2 können im Studienbuch eingetragen und abgezeichnet werden. Für Ein-
tragungen von Institutionen (praktische Tätigkeit und praktische Ausbildung) ist 
der jeweilige Institutionsstempel dem Nachweis hinzuzufügen. 

 Das Studienbuch dient auch dem Nachweis der regionalen Arbeitsgruppen, 
dies jedoch nur in Verbindung mit den AG-Protokollen. 
Wichtig: Das Studienbuch ist ein Dokument. Änderungen an den Eintragungen 
dürfen daher nicht vorgenommen werden. Sollten einmal fehlerhafte Eintragun-
gen vorgenommen worden sein, so müssen diese gestrichen und die Korrektu-
ren neu eingetragen und von einem Zeichnungsberechtigten (Dozent, Leitung 
ABZ, Ausbildungsleitung) gegengezeichnet werden. Nicht gegengezeichnete 
Änderungen können nicht berücksichtigt werden. 

 
 
)UDJH�� :DV�VLQG�³UHJLRQDOH�$UEHLWVJUXSSHQ´"�
 
$QWZRUW� Die regionalen Arbeitsgruppen, die häufig gleichzeitig die späteren Supervisi-

onsgruppen sind, werden zu Beginn der Ausbildung gebildet und haben aus der 
bisherigen Erfahrung heraus in der Regel Bestand bis zum Ende der Ausbil-
dung und oft auch über die Ausbildung hinaus. 

 Die regionalen Arbeitsgruppen dienen der Vor- und Nachbereitung der Semina-
re (z.B. Besprechung der vorab verteilten Literatur, Nachbesprechung der Se-
minar- Materialien usw.), der Intervision und der Bearbeitung verschiedener 
Studienmaterialien. Sie sind aber auch ein Platz zum Austausch über Proble-
me, die im Verlauf der Ausbildung, z.B. in den Kliniken, bei der praktischen 
Ausbildung usw. auftreten können. 

 Die Arbeitsgruppen sind ein wichtiger Bestandteil des Ausbildungskonzeptes 
von DGVT und FernUniversität. Sie sind Teil des selbst organisierten Lernens, 
da die Arbeitsgruppen sich örtlich, zeitlich und vor allem auch zum Teil inhalt-
lich eigenständig organisieren. 

 
 
)UDJH�� :LH�KlXILJ�WUHIIHQ�VLFK�GLH�UHJLRQDOHQ�$UEHLWVJUXSSHQ"�
 
$QWZRUW� Die regionalen Arbeitsgruppen treffen sich im Rahmen des selbst organisierten 

und angeleiteten Lernens insgesamt mindestens 375 Stunden, die für die sog. 
Freie Spitze genutzt werden können)..  

 Rechnet man alle Stunden zusammen, treffen sich die Arbeitsgruppen bei einer 
dreijährigen Ausbildung im Schnitt ca. drei-vier Stunden pro Woche, bei einer 
fünfjährigen Ausbildung ca. zwei bis drei Stunden pro Woche. 
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)UDJH�� :LH�ODQJH�GDXHUW�HLQH�$XVELOGXQJVVWXQGH"�
 
$QWZRUW� Eine Ausbildungsstunde dauert  

¾ beim WKHRUHWLVFKHQ�8QWHUULFKW und bei der 6HOEVWHUIDKUXQJ sowie der Super-
vision 45 Minuten,  

¾ bei %HKDQGOXQJVVWXQGHQ der praktischen Ausbildung 50 bis 60 Minuten und  
¾ bei der 3UDNWLVFKHQ�7lWLJNHLW 1 und Praktischen Tätigkeit 2 je 60 Minuten.  

 
 
)UDJH�� :LH�VLQG�$XVELOGXQJVWHLOQHKPHU,QQHQ�YHUVLFKHUW�E]Z��ZLH�VROOWHQ�VLH�VLFK�

YHUVLFKHUQ"�
 
$QWZRUW� Alle TeilnehmerInnen, die bei DGVT und FernUniversität eine Ausbildung ab-

solvieren, sind durch die Träger haftpflicht- und unfallversichert. Die Versiche-
rungen beziehen sich auf alle Aktivitäten, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Ausbildung stehen. Abgedeckt sind auch Unfälle auf dem Weg von und 
zu Ausbildungsveranstaltungen. Versichert sind auch Risiken im Kontext von 
PatientInnen-Behandlungen. Des Weiteren sind Schäden an Personen und 
Sachen während Ausbildungsaktivitäten (sofern es sich nicht um eigene Sa-
chen bzw. Verwandte handelt) versichert. Eine private Haftpflichtversicherung 
sollten dennoch alle TeilnehmerInnen abgeschlossen haben, auch eine Berufs-
haftpflichtversicherung ist ratsam, da ja nicht alle beruflichen Tätigkeiten im 
Zeitraum der Ausbildung auch Ausbildungsaktivitäten darstellen. 

 Notwendig ist eine persönliche Krankenversicherung. Da die Tätigkeit in der 
Ausbildungsambulanz / Lehrpraxis keine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit 
darstellt, sind diesbezüglich Überlegungen zur sozialen Absicherung allen Teil-
nehmerInnen selbst überlassen. 

 
 
)UDJH�� .DQQ�LFK�ZlKUHQG�GHU�$XVELOGXQJ�EHUXIOLFK�WlWLJ�E]Z��IHVW�DQJHVWHOOW�

VHLQ"�
 
$QWZRUW� Prinzipiell ja, sofern dies mit der Durchführung der Ausbildung vereinbar ist 

bzw. die Durchführung einzelner Ausbildungsbausteine nicht behindert. 
 Die dreijährige Ausbildung ist als Vollzeitausbildung im Gesetz beschrieben und 

daher als vorrangig vor anderen beruflichen Aktivitäten zu sehen. Vor allem die 
Durchführung der Praktischen Tätigkeit 1 und 2 sowie die Durchführung von 
Behandlungstätigkeiten im Rahmen der Praktischen Ausbildung und ggf. ein-
zelne Seminare und Blockseminare unter der Woche haben vor sonstigen be-
ruflichen Tätigkeiten Vorrang. 

 Die fünfjährige Ausbildung ist laut Gesetz berufsbegleitend, d.h. also in der Re-
gel auch mit einer Angestelltentätigkeit vereinbar. Allerdings ist auch hier zu be-
rücksichtigen, dass bestimmte Ausbildungsbausteine wie die Praktische Tätig-
keit und die Praktische Ausbildung im Rahmen der fünf Jahre mit der sonstigen 
Angestelltentätigkeit vereinbar sein müssen. 

 
 
)UDJH�� :DV�PXVV�ZlKUHQG�GHU�$XVELOGXQJ�ZLH�EHVFKHLQLJW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Generell gilt, dass Eintragungen im Studienbuch bzw. Bescheinigungen für die 

Absolvierung aller Ausbildungsteile und -bausteine notwendig sind. 
 Im Einzelnen gilt: 
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 Das Besuchen von 6HPLQDUHQ des Theoretischen Unterrichts und der Selbster-
fahrung wird im Studienbuch von den DozentInnen bescheinigt.  

 Der Nachweis der Teilnahme an den UHJLRQDOHQ�$UEHLWVJUXSSHQ erfolgt im Stu-
dienbuch durch die regionale Ausbildungsleitung nach Vorlage der Protokolle, 
in denen Termine, Teilnehmende und Inhalte beschrieben sind.  

 Die Durchführung der 3UDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ (Behandlungsstunden) kann so-
wohl im Studienbuch als auch separat bescheinigt werden. Die Unterschrift er-
folgt durch die für die Durchführung der Behandlungsstunden verantwortliche 
Fachperson (z.B. Ambulanzleitung, LehrpraxisinhaberIn, psychotherapeutische 
Leitung der Station usw.). 

 Die Durchführung der 3UDNWLVFKHQ�7lWLJNHLWHQ 1 und 2 kann entweder im Stu-
dienbuch bescheinigt werden, in der Regel stellen die Institutionen aber separa-
te Bescheinigungen aus. Wichtig ist, dass bei der Bescheinigung der prakti-
schen Tätigkeit 1 die Unterschrift durch den / die weiterbildungsermächtigte/n 
Arzt / Ärztin erfolgt. 

 Die 6XSHUYLVLRQ wird durch den / die SupervisorIn im Studienbuch bescheinigt. 
Für die Pflege des Studienbuchs bzw. die Einträge sind die Ausbildungsteil-
nehmerInnen selbst verantwortlich.  
Beachten Sie die Hinweise zur Änderung fehlerhafter Einträge oben. 

 
 
)UDJH�� ,FK�KDEH�JHK|UW��GDVV�HV�MHW]W�HLQH�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�GHP�ZLVVHQ�

VFKDIWOLFKHQ�7HDP�XP�GHQ�YHUVWRUEHQHQ�3URIHVVRU�.ODXV�*UDZH�JLEW��:DV�
LVW�GD�GUDQ"�

 
$QWZRUW� Es gibt eine Kooperation, die mit Professor Grawe und seinem Ausbildungs- 

und Forschungsteam kurz vor seinem plötzlichen Tod geschlossen wurde. 
Durch diese Kooperation sollen Elemente der Allgemeinen Psychotherapie in 
das Ausbildungsstudium Psychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie 
einbezogen werden. Dazu gehören die besondere Berücksichtigung der Gestal-
tung der therapeutischen Beziehung (komplementäre Beziehungsgestaltung), 
die Themen “Motivation” und “Ziele” sowie der Einbezug ressourcenorientierter 
Strategien in die therapeutische Arbeit. 

 Die dazu notwendige Systematisierung der Ausbildungsinhalte wird sowohl ein-
fließen in spezielle Seminare des theoretischen Unterrichts zur Beziehungsges-
taltung, zur Motivation und zur Ressourcenaktivierung, in die Selbsterfahrung 
sowie in die Umsetzung der Konzepte der Beziehungsgestaltung, der Ressour-
cenaktivierung und der Motivation in der praktischen Ausbildung, unterstützt 
durch die Supervision. 

 Aber auch andere einzelne Theorie- und Methodenseminare sollen sich nach 
unseren Überlegungen verstärkt diesen Konzepten öffnen. 

 Diese erweiterte Ausbildungsstruktur lässt sich gut in das vorhandene gesetzli-
che Curriculum einfügen und stellt eine Besonderheit der Ausbildungen von 
DGVT und FernUniversität dar. 

 
�
)UDJH�� :HOFKHQ�6WDWXV�KDEH�LFK�DOV�$XVELOGXQJVWHLOQHKPHU,Q"�
 
$QWZRUW� Generell haben alle Teilnehmenden den Status “Auszubildende(r)”. Wer in der 

FernUniversität Hagen eingeschrieben ist, hat darüber hinaus den Status eines 
Weiterbildungsstudenten / einer Weiterbildungsstudentin. 
Für die gesetzliche Krankenversicherung ist allerdings relevant, wie hoch das 
monatliche Einkommen ist, z.B. durch die psychotherapeutische Tätigkeit in der 
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Ambulanz oder einer Lehrpraxis. Eine studentische Krankenversicherung ist für 
Weiterbildungsstudierende nicht möglich. 

 
�
)UDJH�� 6HW]W�VLFK�GLH�'*97�I�U�HLQH�9HUEHVVHUXQJ�GHU�ILQDQ]LHOOHQ�6LWXDWLRQ�GHU�

$XV]XELOGHQGHQ�ZlKUHQG�GHU�3UDNWLVFKHQ�7lWLJNHLW�HLQ"�
 
$QWZRUW� Ja, gemeinsam mit den Gewerkschaften, den Psychotherapeutenkammern und 

den anderen Trägerverbänden von Ausbildungsstätten hat die DGVT schon 
mehrere Initiativen zur Verbesserung der finanziellen Situation gerade bei der 
Praktischen Tätigkeit 1 (z.B. in Gesprächen mit den Krankenhausträgern und 
dem Gesetzgeber) durchgeführt. Die Situation verbessert sich auch, wenn-
gleich sehr langsam und zum Teil zu Lasten der Anzahl der von den Kliniken 
zur Verfügung gestellten Plätze. Denn bezahlte Plätze werden weniger zur Ver-
fügung gestellt als unbezahlte. 

 
 

$XVELOGXQJVEHJLQQ�
 
)UDJH�� :LH�HUIDKUH�LFK��PLW�ZHOFKHQ�6WXGLHQDEVFKO�VVHQ�LFK�GLH�$XVELOGXQJ�LQ�

.LQGHU��XQG�-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSLH�PDFKHQ�NDQQ"�
 
$QWZRUW� In der Regel mit Diplomabschlüssen in den Fächern Pädagogik, Sozialpädago-

gik und Psychologie. Darüber hinausgehende Zulassungen zur Ausbildung 
(z.B. mit Diplomabschlüssen in Heilpädagogik, Sozialarbeit oder mit einer  Leh-
rerInnenausbildung) sind bei den zuständigen Landesprüfungsämtern zu erfra-
gen. (alle /DQGHVSU�IXQJVlPWHU sind mit Tel. Nr. zu finden unter www.impp.de) 

 
 
 
)UDJH�� :DQQ�NDQQ�LFK�PLFK�I�U�HLQHQ�$XVELOGXQJVSODW]�EHZHUEHQ"�*LEW�HV�HLQH�

%HZHUEXQJVIULVW"�
 
$QWZRUW� Bewerbungen sind zu jedem Zeitpunkt über die DGVT-Geschäftsstelle in Tü-

bingen oder das jeweilige Ausbildungszentrum möglich. Anmeldeformulare ste-
hen u.a. auf www.psychotherapieausbildung-bundesweit.de (oder kürzer: 
www.pab-info.de) zum download bereit und sind ebenfalls über die DGVT-
Geschäftsstelle in Tübingen zu beziehen. Bewerbungsfristen gibt es nicht. Eine 
frühe Anmeldung ist für die Lehrgangsplanung hilfreich und hat in manchen 
Ausbildungszentren Vorteile bei der Auswahl der Auszubildenden. 

 Nach einer Anmeldung erfolgt eine Mitteilung darüber, wann der nächste Lehr-
gangsstart geplant ist und welche Termine dafür relevant sind. 

 
�
)UDJH�� :DV�NDQQ�PLFK�EHL�HLQHU�(QWVFKHLGXQJ�I�U�HLQH�$XVELOGXQJ�EHL�GHU�'*97�

XQG���RGHU�)HUQ8QLYHUVLWlW�XQWHUVW�W]HQ"�
 

$QWZRUW� Auf der Webseite www.psychotherapieausbildung-bundesweit.de (o-
der kürzer www.pab-info.de) finden Sie umfassende Informationen zur Ausbild-
dung. Darüber hinaus können Sie sich auf den Homepages der DGVT 
(www.DGVT.de) und der FernUniversität Hagen (http://psychologie.fernuni-
hagen.de/Psychologie/KLI/index.html ) informieren. (Das Ausbildungsreferat 
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der DGVT bietet unter 07071/943444 telefonische Sprechzeiten für allgemeine 
Fragen an. 

 Weiterhin können zur Klärung konkreter Fragen die zuständigen Fachpersonen 
in den regionalen Ausbildungszentren kontaktiert werden. 

 Rechtzeitig vor Beginn eines neuen Lehrgangs bieten die meisten Ausbil-
dungszentren Informationsveranstaltungen an, die kostenlos, aber zur besse-
ren Planung möglichst mit Voranmeldung besucht werden können.  
Informationen über Termine sind bei der DGVT-Geschäftsstelle (07071/ 94 34 
44) oder bei den regionalen Ausbildungszentren (alle unter 
www.psychotherapieausbildung-bundesweit.de oder kürzer www.pab-info.de) 
zu erfragen. 

 
 
)UDJH�� :DQQ�EHJLQQHQ�LQ�GHU�5HJHO�QHXH�/HKUJlQJH"�
 
$QWZRUW� Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. In manchen Ausbildungszentren be-

ginnen jährlich im Frühjahr oder Herbst neue Lehrgänge. Andere Ausbildungs-
zentren starten im Turnus von eineinhalb Jahren., wieder andere Ausbildungs-
zentren starten bedarfsorientiert entsprechend der Anmeldelage.  

 Regelmäßige Informationen über Lehrgangsstarts können über die Homepage 
www.psychotherapieausbildung-bundesweit.de oder kürzer www.pab-info.de) 
sowie über die DGVT-Geschäftsstelle (07071-9434 44) erfragt werden. 

 
 
)UDJH�� :DV�PXVV�LFK�WXQ��ZHQQ�LFK�PLFK��JJI��HUVW�YRUOlXILJ��I�U�HLQH�$XVELOGXQJ�

EHL�'*97�XQG���RGHU�)HUQ8QLYHUVLWlW�HQWVFKLHGHQ�KDEH"�
�
$QWZRUW� In den PHLVWHQ�$XVELOGXQJV]HQWUHQ steht zu Beginn eines jeden Lehrgangs 

steht ein so genanntes Entscheidungs-/Zulassungsseminar. Dort trifft sich zum 
ersten Mal die zukünftige Lehrgangsgruppe. Jede/r potenzielle Ausbildungsteil-
nehmerIn kann noch einmal die persönlichen Ressourcen, die persönliche Le-
benssituation und die persönlichen Möglichkeiten daraufhin überprüfen, ob eine 
Ausbildung zum jetzigen Zeitpunkt und mit den vom Gesetz vorgeschriebenen 
Erfordernissen durchführbar erscheint. Auch die Seminarleitung kann ggf. Un-
terstützung geben, mögliche Auflagen empfehlen, vom derzeitigen Ausbil-
dungsbeginn abraten oder einen Beginn auch ablehnen Auch wenn Letzteres 
äußerst selten vorkommt, soll die beidseitige Prüfung vor extremen Belastun-
gen und Problemen im Verlauf der Ausbildung bewahren helfen. 

 Steht am Ende dieses Seminars ein persönliches JA für die Ausbildung, kann 
der Ausbildungsvertrag, der mit der DGVT-Geschäftsstelle geschlossen wird, 
unterzeichnet werden und – falls Sie die Ausbildung bei einem Ausbildungs-
zentrum der FernUniversität oder einem mit ihr Kooperierenden Zentrum ma-
chen wollen – gleichzeitig die Zulassung bei der Hochschule beantragt werden.. 
Damit ist der Ausbildungsplatz gesichert. 

 (LQLJH�$XVELOGXQJV]HQWUHQ führen (ggf. zusätzlich) Auswahl- und Informations-
gespräche durch. 

 
 
 
)UDJH�� *LEW�HV�EHVRQGHUH�=XODVVXQJVNULWHULHQ"�
 
$QWZRUW� Es müssen die vom Gesetz vorgegebenen Rahmenbedingungen erfüllt sein: 

- Eintrittsalter bei Ausbildungsbeginn: 24 Jahre�
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- Abgeschlossener Beruf mit  
� Diplom in Psychologie (mit Prüfungsfach in Klinischer Psychologie) 

für die 33�$XVELOGXQJ und mit  
� Diplom in Pädagogik oder Sozialpädagogik oder Psychologie (u.U. 

auch abgeschlossenes Studium auf Lehramt) für die .-3�
$XVELOGXQJ. 

Über Ausnahmen entscheiden immer die zuständigen Landesprüfungsämter. 
 
Liegen diese Voraussetzungen vor, entscheiden beide Seiten in einem Informa-
tionsseminar oder –Gespräch (s.o.) zu Beginn  der Ausbildung, ob ein Ausbil-
dungsvertrag zustande kommen kann.  

 
�
)UDJH�� .DQQ�LFK�YRU�$XVELOGXQJVHQGH�GHQ�$XVELOGXQJVYHUWUDJ�N�QGLJHQ"�
 
$QWZRUW� Kundenfreundliche Kündigungsbedingungen ermöglichen in vertretbaren Zeit-

abständen einen Ausstieg aus der Ausbildung ohne weitere finanzielle Konse-
quenzen. Kündigungen sind möglich nach Ablauf des ersten Ausbildungsjahres 
jeweils zum Quartalsende.. 

 
 

$XVELOGXQJVGDXHU�±�$XVELOGXQJV]HLWHQ�
 
 
)UDJH�� *LEW�HV�HLQHQ�IHVWJHOHJWHQ�=HLWUDXP�E]Z��=HLWUDKPHQ��LQ�GHP�GLH�$XVELO�

GXQJ�DEVROYLHUW�ZHUGHQ�PXVV"�
 
$QWZRUW� Es gibt Regelzeiten (je nach Ausbildungszentrum der oder fünf Jahre), in denen 

das Ausbildungszentrum die von ihm zu verantwortenden Ausbildungsteile 
(Theoretischer Unterricht, Selbsterfahrung, Supervision, Praktische Tätigkeit 
und Praktische Ausbildung) anbieten muss. Es ist jedoch gesetzlich nicht defi-
niert, bis wann die Anmeldung zur staatlichen Prüfung erfolgen muss. Selbst 
wenn alle Ausbildungsteile absolviert sind, kann noch eine undefinierte Zeit bis 
zur Anmeldung zur Prüfung verstreichen. 

 Aus vielfacher Erfahrung ist es jedoch ratsam, die einzelnen Ausbildungsteile 
stringent hintereinander zu absolvieren und dann die staatliche Prüfung abzu-
legen. Nur so ist ein “Up to date”-Stand bezüglich der Prüfungsinhalte gewähr-
leistet. 

 
 
)UDJH�� .DQQ�GLH�$XVELOGXQJ�OlQJHU�XQWHUEURFKHQ�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Im Prinzip ja, entsprechend der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (siehe 

dort) sowie der Studienordnung der FernUniversität. Allerdings sind Unterbre-
chungszeiten mit der Ausbildungsleitung des regionalen Ausbildungszentrums 
zu besprechen und ggf. vom Landesprüfungsamt genehmigen zu lassen.�

 Es empfiehlt sich immer, bei Unterbrechungen wegen Krankheit usw. nicht aus 
dem Ausbildungsvertrag auszusteigen. Nach einer Kündigung ist keine Wie-
deraufnahme der Ausbildung möglich, abgeleistete Ausbildungsteile gehen ver-
loren.  
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7KHRUHWLVFKHU�8QWHUULFKW�
�
�
)UDJH�� :LH�LVW�GDV�JHQDXH�3UR]HGHUH��ZHQQ�6WXQGHQ�GHV�WKHRUHWLVFKHQ�8QWHU�

ULFKWV�ZHJHQ�.UDQNKHLW��8UODXE�XVZ��QDFKJHKROW�ZHUGHQ�P�VVHQ"�
 
$QWZRUW� Wer Theoriestunden nachholen muss, besorgt sich über die Webseite 

www.psychotherapieausbildung-bundesweit.de oder kürzer www.pab-info.de 
die Lehrpläne der in Frage kommenden Ausbildungszentren und Lehrgänge. 
Für das Seminar, das als Gast besucht werden soll, ist eine Abklärung mit der 
dort zuständigen Lehrgangsleitung notwendig. Je nach Ausbildungszentrum 
(vor allem abhängig von Raumgröße und Seminarsetting) und Lehrgang kann 
nur eine bestimmte Anzahl von Gästen zugelassen werden. Daher ist die Zu-
stimmung der Lehrgangsleitung erforderlich. 

 Mit der eigenen Lehrgangsleitung sollte besprochen werden, ob das gewählte 
Seminar, wenn es nicht mit dem versäumten identisch ist, als Äquivalent für 
das versäumte gelten kann. Auch muss beachtet werden, dass nicht das glei-
che Seminar zweimal z. B. in verschiedenen Ausbildungszentren besucht wer-
den kann. Bei mehr als drei nachzuholenden Seminaren ist zwingend auf die 
inhaltliche Übereinstimmung mit den versäumten Seminaren zu achten. 

 Generell ermöglichen es DGVT und FernUniversität, in allen Ausbildungszent-
ren und Lehrgängen fehlende Seminarstunden als Gast nachzuholen. 

 Diese Nachholung kann allerdings nur erfolgen, wenn aus zwingenden Grün-
den (insbesondere Urlaub, Krankheit – selbst oder Angehörige) ein Fehlen im 
eigenen Ausbildungszentrum unumgänglich war.  

 
 
)UDJH�� :LH�HUIROJW�GHU�1DFKZHLV�I�U�GLH�7HLOQDKPH�DQ�6HPLQDUHQ�GHV�WKHRUHWL�

VFKHQ�8QWHUULFKWV"�
 
$QWZRUW� Es ist notwendig, dass die Teilnahmeliste (pro Tag) unterschrieben wird, die die 

DozentInnen jeweils am Ende des Seminartages herumreichen sollen. 
 Des Weiteren ist es unabdingbar, dass im Studienbuch Seminar, Termin, Se-

minarleitung von TeilnehmerInnen eingetragen und von der jeweiligen Seminar-
leitung abgezeichnet werden. 

  
 
�
)UDJH�� *LEW�HV�HLQH�2EHUJUHQ]H�I�U�1DFKKROVWXQGHQ�EHL�GHQ�6HPLQDUHQ"�:DV�LVW��

ZHQQ�LFK�OlQJHU�NUDQN�ZHUGH"�
 
$QWZRUW� Eben weil es Härte- und Ausnahmefälle gibt, wurde hier keine Obergrenze ge-

setzt. Generell gilt, dass die Theorie- und Selbsterfahrungsstunden im eigenen 
Lehrgang zu absolvieren sind, da das Nachholen andere Lehrgänge immer be-
lastet. Auch der eigene Lehrgang möchte nicht immer eine große Zahl von 
Gästen aufnehmen und die Nachholmöglichkeiten sind begrenzt. Sollte eine 
größere Zahl von Seminaren (z.B. 3 und mehr) aus dringenden Gründen ver-
säumt worden sein, kontaktieren Sie bitte Ihre regionale Lehrgangs- oder Aus-
bildungsleitung, da dann insbesondere auch auf die Anerkennung der Dozen-
tInnen zu achten ist. 
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)UDJH�� $Q�ZHOFKHQ�:RFKHQWDJHQ�ILQGHQ�GLH�7KHRULH�6HPLQDUH�VWDWW"�
 
$QWZRUW� In der Regel finden die Seminare immer unter Einbezug mindestens eines Wo-

chenendtages statt. Viele Ausbildungszentren bieten die Seminare von Freitag-
nachmittag bis Samstagabend, andere von Samstagvormittag bis Sonntag-
nachmittag an. 

 Es gibt aber auch Blockseminare, die in der Regel über drei Tage laufen. 
 
 
)UDJH�� *LEW�HV�YRQ�GHQ�7UlJHUQ�9RUJDEHQ�I�U�GLH�'LGDNWLN�EHLP�7KHRUHWLVFKHQ�

8QWHUULFKW"�
 
$QWZRUW� Die didaktische Struktur der Seminare der theoretischen Ausbildung, in denen 

diagnostisch-therapeutisches Wissen und diagnostisch-therapeutische Fähig-
keiten vermittelt werden, ist vielfältig. Dazu gehören: Vorträge, Vorlesungen, 
Rollenspiele, Reflexionen, Fallarbeiten, Demonstrationen, Gespräche und Ü-
bungen. In der Regel sind die Seminare Medien gestützt und zeichnen sich 
durch ein multimediales Lernen aus. 

 
 

6HOEVWHUIDKUXQJ�
 
 
)UDJH�� :LH�LVW�GDV�JHQDXH�3UR]HGHUH��ZHQQ�6HOEVWHUIDKUXQJVVWXQGHQ�QDFKJHKROW�

ZHUGHQ�P�VVHQ"�
 
$QWZRUW� Das Nachholen von Selbsterfahrung ist komplizierter als das Nachholen von 

Stunden des Theoretischen Unterrichts. 
 Da Selbsterfahrung in der Regel in stundenaufwändigeren Seminarblöcken an-

geboten wird, fallen bei Versäumnissen meist auch größere Stundenumfänge 
an. 

 Ein kostenloses Nachholen von Selbsterfahrung kann leider nicht gewährleistet 
werden. 

 Zunächst ist zu versuchen, die fehlenden Selbsterfahrungsstunden im eigenen 
Ausbildungszentrum, sofern dies der Gruppen- und inhaltliche Prozess zulässt, 
nachzuholen. 

 Darüber hinaus bieten immer wieder einzelne Ausbildungszentren offene 
Selbsterfahrungsseminare an. Orte und Termine werden allen Ausbildungs-
zentren frühzeitig bekannt gegeben. Bei dieser Möglichkeit des Nachholens ist 
allerdings darauf zu achten, dass  
¾ das jeweilige Selbsterfahrungsthema im eigenen Lehrgang nicht bereits ab-

solviert wurde und auch im eigenen Lehrgang in der Zukunft nicht absolviert 
werden wird und 

¾ dass die SelbsterfahrunganleiterInnen auch im eigenen Bundesland vom 
Landesprüfungsamt anerkannt sind (mindestens eine Leitungsperson).  

Weitere Möglichkeiten bestehen darin, kostenpflichtige Workshops zur Selbst-
erfahrung im Rahmen von DGVT-Kongressen und Tagungen zu besuchen. 
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)UDJH�� 6LQG�LP�5DKPHQ�GHU�$EVROYLHUXQJ�GHU�QRWZHQGLJHQ�����6WXQGHQ�6HOEVW�
HUIDKUXQJ�DXFK�6WXQGHQ�DQ�(LQ]HOVHOEVWHUIDKUXQJ�]X�HUEULQJHQ"�

 
$QWZRUW� NEIN, nicht in den Ausbildungszentren von DGVT und FernUniversität.  

Wohl kann aber generell einzelnen AusbildungsteilnehmerInnen die Absolvie-
rung von Einzelselbsterfahrungsstunden empfohlen werden.  
Eine Ausnahme bildet hier lediglich das Ausbildungszentrum Bodensee wegen einer 
grundsätzlichen Auflage der Landesaufsichtsbehörde (30 der 120 Selbsterfahrungs-
stunden im Einzelsetting). 
 

 
 

3UDNWLVFKH�$XVELOGXQJ�
 
 
)UDJH�� :HUGHQ�*UXSSHQSV\FKRWKHUDSLHQ�I�U�GLH�3UDNWLVFKH�$XVELOGXQJ�DQHU�

NDQQW"�
 
$QWZRUW� Die Durchführung von Gruppenpsychotherapien im Rahmen der Praktischen 

Ausbildung wird generell im Umfang von bis zu 60 Behandlungsstunden aner-
kannt. Durchgeführt werden müssen die Gruppenpsychotherapien in Institutio-
nen, die für die Durchführung der Praktischen Ausbildung anerkannt sind. 
Wenn es sich um die Anwendung von Gruppenpsychotherapien zur Kranken-
behandlung handelt, machen DGVT und FernUniversität keine weiteren Ein-
schränkungen. 

 Werden die Gruppenpsychotherapien im Rahmen der durch die Kassen vergü-
teten Praktischen Ausbildung durchgeführt, müssen sie von anerkannten Su-
pervisorInnen, die selbst für die Durchführung von Gruppentherapien zugelas-
sen sind, supervidiert werden. 

 
 
)UDJH�� :HU�PXVV�GRUW��ZR�GLHV�P|JOLFK�LVW��GLH�VWDWLRQlUHQ�%HKDQGOXQJVVWXQGHQ��

GLH�LP�5DKPHQ�GHU�3UDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ�LQ�GDI�U�DQHUNDQQWHQ�,QVWLWXWL�
RQHQ�DEVROYLHUW�ZHUGHQ��ZLH�EHVFKHLQLJHQ"�

 
$QWZRUW� Die Bescheinigung ist von der fachlichen Leitung oder von der (psychothera-

peutischen) Fachaufsicht der jeweiligen Institution zu unterschreiben bzw. im 
Studienbuch mit Unterschrift und Stempel zu dokumentieren. Außerdem ist die 
regelmäßige Supervision zu belegen. Der Nachweis kann über bestimmte 
Formblätter, die von den SupervisorInnen abgezeichnet werden müssen, erfol-
gen. 

 
 
)UDJH�� :LH�YLHOH�6WXQGHQ�GHU�3UDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ�N|QQHQ�LP�VWDWLRQlUHQ�6HW�

WLQJ�HUIROJHQ"�
 
$QWZRUW� In Abhängigkeit vom Ausbildungszentrum bis zu höchstens 200 Stunden und 

ohne Vergütung durch die Ausbildungsambulanz. Allerdings nur in Kliniken, die 
für diesen Ausbildungsbaustein anerkannt sind und wo eine Genehmigung der 
Landesaufsichtsbehörde vorliegt. 
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)UDJH�� .|QQHQ��
3UDNWLVFKH�7lWLJNHLW�HLQHUVHLWV�XQG���
3UDNWLVFKH�$XVELOGXQJ�DQGHUHUVHLWV��
SDUDOOHO�HUIROJHQ"�

 
$QWZRUW� Im Prinzip ja, die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gibt diesbezüglich kei-

ne Regelung vor. Allerdings sind die Ausbildungsstunden additiv zu sehen.  
 Führt ein/e Teilnehmer/in im Rahmen der Praktischen Tätigkeit 1 oder der 

Praktischen Tätigkeit 2 auch Behandlungsstunden durch, erhöht sich der Stun-
denumfang der Tätigkeit in der jeweiligen Einrichtung um diese entsprechende 
Anzahl der Behandlungsstunden. 

 
 
)UDJH�� .DQQ�GLH�'XUFKI�KUXQJ�3UDNWLVFKHU�$XVELOGXQJ��SV\FKRWKHUDSHXWLVFKH�

7lWLJNHLW�ZlKUHQG�GHU�$XVELOGXQJ��DXFK�LQ�DQGHUHQ�,QVWLWXWLRQHQ�DOV�GHU�
$PEXODQ]�GHV�$XVELOGXQJV]HQWUXPV�RGHU�DQHUNDQQWHQ�/HKUSUD[HQ�
GXUFKJHI�KUW�ZHUGHQ"�

 
$QWZRUW� Prinzipiell ist die Behandlungstätigkeit im Rahmen der Praktischen Ausbildung 

in den Ambulanzen bzw. in anerkannten Lehrpraxen (Kooperationspraxen) der 
Ausbildungszentren durchzuführen. 

 Generell können im Rahmen der Ausbildung bei DGVT und FernUniversität (je 
nach Ausbildungszentrum) bis zu 200 Behandlungsstunden an entsprechend 
anerkannten VWDWLRQlUHQ Einrichtungen durchgeführt werden. Voraussetzung ist 
das Vorliegen einer entsprechenden Anerkennung der Institution für die Durch-
führung praktischer Ausbildung. Die Durchführung von Behandlungsstunden an 
stationären Einrichtungen kann nicht über die Ausbildungsambulanz vergütet 
werden. 

 Grundsätzlich muss die Durchführung von Teilen der praktischen Ausbildung 
an anderen Institutionen als der Ausbildungsambulanz vorab mit der Ambulanz-
leitung geklärt werden. 

 
 
)UDJH�� :DQQ�NDQQ�PLW�GHU�'XUFKI�KUXQJ�YRQ�%HKDQGOXQJVVWXQGHQ�EHJRQQHQ�

ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW�� Wird die Durchführung der Behandlungsstunden von der gesetzlichen Kran-

kenversicherung bezahlt, kann laut Psychotherapierichtlinien frühestens nach 
der Hälfte der Ausbildung begonnen werden. Die “Hälfte” kann über den Aus-
bildungszeitraum, die Ausbildungsstunden oder die Ausbildungsinhalte definiert 
werden. Für die Durchführung nicht über die gesetzliche Krankenversicherung 
vergüteter Behandlungsstunden gibt es keine Bestimmung. Generell gilt, dass 
der Beginn der praktischen Ausbildung mit der Ausbildungsleitung bzw. der 
Ambulanzleitung abzustimmen ist. 

 In einigen Bundesländern (z.B. Sachsen) ist die Aufnahme der Behandlungstä-
tigkeit zusätzlich an die Absolvierung einer – ausbildungszentrumsinternen – 
Zwischenprüfung gebunden. 

 
 
)UDJH�� .|QQHQ�DXFK�3ULYDWSDWLHQW,QQHQ�EHKDQGHOW�ZHUGHQ"�:HQQ�MD��LVW�GLH�9HU�

J�WXQJ�K|KHU�XQG�LVW�%HVRQGHUHV�]X�EHDFKWHQ"�
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$QWZRUW� Grundsätzlich können auch PrivatpatientInnen (Private Krankenversicherung, 
Beihilfe, SelbstzahlerInnen) behandelt werden, aufgrund des restriktiveren An-
tragsverfahrens ist dies aber eher die Ausnahme. PrivatpatientInnen, deren 
Behandlungen auch von der Beihilfe bezahlt werden, können in der Regel in 
Ausbildungsambulanzen nicht behandelt werden. Die Vergütung ist nicht höher 
als für die Behandlung gesetzlich Versicherter, da der Vergütungssatz bereits 
gemittelt ist. 

 Für das Antragsverfahren gelten bei PrivatpatientInnen besondere Regelungen, 
über die die Ambulanzleitung informiert. 

 
 
)UDJH�� ,Q�ZHOFKHP�8PIDQJ�N|QQHQ�LP�5DKPHQ�GHU�3UDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ�

*UXSSHQSV\FKRWKHUDSLHQ�GXUFKJHI�KUW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Von den mindestens 600 Stunden können bis zu 60 Stunden Gruppenpsycho-

therapie durchgeführt werden.  
 
 
)UDJH��� ,Q�ZHOFKHP�8PIDQJ�N|QQHQ�LP�5DKPHQ�GHU�3UDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ�LQ�

3V\FKRORJLVFKHU�3V\FKRWKHUDSLH�%HKDQGOXQJVVWXQGHQ�PLW�.LQGHUQ�XQG�
-XJHQGOLFKHQ�GXUFKJHI�KUW�ZHUGHQ"�

 
$QWZRUW� Von den mindestens 600 Behandlungsstunden können bis zu 200 Stunden mit 

Kindern und Jugendlichen und davon 25 % mit Bezugspersonen durchgeführt 
werden. 

 
 
)UDJH�� :HOFKH�/HLVWXQJHQ�N|QQHQ�QHEHQ�GHQ�UHLQHQ�%HKDQGOXQJVVWXQGHQ�LP�

5DKPHQ�GHU�3UDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ�QRFK�PLW�GHQ�.DVVHQ�DEJHUHFKQHW�
ZHUGHQ��]�%��SUREDWRULVFKH�6LW]XQJHQ��3V\FKRWKHUDSLHDQWUlJH��7HVWYHU�
IDKUHQ��3RUWR��XQG�7HOHIRQNRVWHQ�XVZ��"�

 
$QWZRUW� Hier gibt es in Abhängigkeit von den Verhandlungen mit den Krankenkassen 

UHJLRQDO�VHKU�JUR�H�8QWHUVFKLHGH. Manchmal können neben bewilligten Be-
handlungsstunden auch probatorische Sitzungen abgerechnet werden. In man-
chen Regionen wiederum mit anderen Vergütungen. Ebenfalls können in man-
chen Regionen Berichte zu Psychotherapieanträgen abgerechnet werden. Im 2. 
Quartal 2005 ist zudem eine neue Abrechnungsmöglichkeit für das “therapeuti-
sche Gespräch” hinzugekommen, wobei noch nicht klar ist, ob diese Möglich-
keit für die Ausbildungsambulanzen auf Dauer Bestand haben wird.  

 
 

6XSHUYLVLRQ�
 
)UDJH�� :  
 
)UDJH�� .DQQ�LFK�PLU�GHQ�6XSHUYLVRU�RGHU�GLH�6XSHUYLVRULQ�VHOEVW�DXVVXFKHQ"�
�
$QWZRUW�� Das hängt von den regionalen Absprachen der Ausbildungszentren mit den 

SupervisorInnen ab. In einigen Ausbildungszentren wird dieses Vorgehen emp-
fohlen, wobei die ABZs die Auszubildenden natürlich unterstützen.  
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� In anderen ABZs wird die Vermittlung durch die jeweilige Leitung durchgeführt. 
Also bitte im ABZ erkundigen.  

�
)UDJH�� :DV�PXVV�HLQH�*UXSSH��ZDV�PXVV�HLQ�H�HLQ]HOQH�U�7HLOQHKPHU,Q�WXQ��

ZHQQ�HLQ�H�6XSHUYLVRU,Q�QDFK�HLJHQHP�6XFKHQ�JHIXQGHQ�ZXUGH"�
 
$QWZRUW� Wenn der/die SupervisorIn vom Ausbildungszentrum anerkannt ist, muss von 

der Gruppe/den einzelnen TeilnehmerInnen (fast) nichts weiter getan werden. 
Handelt es sich um Gruppensupervision, muss die Lehrgangsleitung informiert 
werden, damit der Supervisor / die Supervisorin von der DGVT-Geschäftsstelle 
einen entsprechenden Vertrag zugesandt bekommt. Der/die SupervisorIn muss 
bei seiner/ihrer Abrechnung der Gruppensupervision das DGVT-
Ausbildungszentrum und den Namen der Gruppe sowie die Gruppenmitglieder 
angeben. Dadurch wird kontrolliert, dass die Gruppe insgesamt nicht mehr als 
100 Gruppensupervisionsstunden absolviert. 

 Allerdings muss auch die Gruppe auf diese Höchstgrenze achten, da ansons-
ten ein darüber hinausgehender Betrag den Gruppenmitgliedern in Rechnung 
gestellt werden muss. Die große Bitte daher an alle Supervisionsgruppen, über 
ihre Stunden selbst Buch zu führen. 

 Die Einzelsupervision muss –außer in Hannover-Hildesheim- selbst gezahlt 
werden. Dafür ist bei DGVT und FernUniversität derzeit ein Satz von 75 Euro 
pro Supervisionsstunde vorgesehen. 

 Ist der oder die gesuchte SupervisorIn vom eigenen Ausbildungszentrum noch 
nicht anerkannt, darf mit der Supervision QLFKW begonnen werden. Hier ist 
Rücksprache mit dem regionalen Ausbildungszentrum zu halten. 

 
 
)UDJH�� :LH�N|QQHQ�*UXSSHQVXSHUYLVLRQVVWXQGHQ�QDFKJHKROW�ZHUGHQ��ZHQQ�DXV�

GULQJHQGHQ�*U�QGHQ�HLQH�=HLW�QLFKW�EHL�GHU�HLJHQHQ�6XSHUYLVLRQVJUXSSH�
PLWJHDUEHLWHW�ZHUGHQ�NRQQWH"�

 
$QWZRUW� Es besteht kein individueller Anspruch 100 Stunden Gruppensupervision. Der 

Anspruch gilt immer für die Gruppe als Ganzes. Versäumte Stunden müssen 
also individuell nachgeholt werden. Der/die Betroffene muss (ggf. mit Unterstüt-
zung der regionalen Ausbildungsleitung) versuchen, fehlende Stunden in einer 
anderen Supervisionsgruppe nachzuholen. Eine kostspielige Sache wäre die 
Anspruchnahme von entsprechenden Stunden Einzelsupervision. 

 
 
)UDJH�� :LH�PXVV�6XSHUYLVLRQ�QDFKJHZLHVHQ�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Einzel- und Gruppensupervision sind im Studienbuch zu dokumentieren und 

von dem/der SupervisorIn abzuzeichnen. 
 
 
)UDJH�� 0�VVHQ�GLH�6XSHUYLVRQVVWXQGHQ�SURWRNROOLHUW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften für die Protokollierung von Supervisi-

onsstunden. Im Rahmen der Fürsorgepflicht, zur Qualitätssicherung und für die 
Bearbeitung von Problemfällen können Ausbildungsleitungen diese Protokollie-
rung zur Regel machen.  
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)UDJH�� :LH�LVW�QDFK]XZHLVHQ��GDVV�LP�6FKQLWW�MHGH�YLHUWH�%HKDQGOXQJVVWXQGH�
VXSHUYLGLHUW�ZXUGH"�

 
$QWZRUW� Zunächst einmal ist festzustellen, dass bei 600 Behandlungsstunden und 150 

Supervisionsstunden im Durchschnitt jede vierte Behandlungsstunde supervisi-
onsmäßig betreut wurde. Eine Dokumentation hierzu hat zurzeit nicht zu erfol-
gen. Es obliegt der Absprache zwischen TeilnehmerInnen und SupervisorIn-
nen, diesen Schnitt 4:1 in der Regel einzuhalten. Des Weiteren existieren 
Formblätter, mit denen solche Nachweise gut zu führen sind. 

 
 
 
 
)UDJH�� :LH�YLHOH�XQWHUVFKLHGOLFKH�6XSHUYLVRU,QQHQ�PXVV�LFK�ZlKUHQG�GHU�$XV�

ELOGXQJ�KDEHQ"�
 
$QWZRUW� Mindestens Drei. Im Gesetz ist geregelt, dass die Supervision durch drei unter-

schiedliche (vom Ausbildungszentrum und der staatlichen Behörde anerkannte) 
SupervisorInnen erfolgen muss. 

 Es ist gesetzlich aber nicht geregelt, wie viele der höchstens 100 Stunden 
Gruppen- und mindestens 50 Stunden Einzelsupervision pro SupervisorIn be-
gleitet werden müssen. 

 Wenn nicht zwingende Gründe dagegen sprechen, sollte jede/r SupervisorIn 
die praktische Ausbildung mit mindestens 20 Stunden Supervision begleiten. 

 
 
 
)UDJH�� .DQQ�*UXSSHQVXSHUYLVLRQ�GXUFK�(LQ]HOVXSHUYLVLRQ�HUVHW]W�ZHUGHQ�XQG�

XPJHNHKUW"�
 
$QWZRUW� Laut Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sind mindestens 50 Stunden Ein-

zelsupervision zu absolvieren. Daraus ergibt sich, dass höchstens 100 Stunden 
Gruppensupervision durchgeführt werden dürfen, dass aber Einzelsupervision 
Gruppensupervision ersetzen kann. Nicht jedoch umgekehrt. 

 Eine solche Ersetzung kann jedoch nur in Abstimmung mit der Ausbildungslei-
tung erfolgen und bedarf etwas komplizierter finanzieller Verrechnungen. 

 
 
 
 

3UDNWLVFKH�7lWLJNHLW���
 
 
)UDJH�� :HOFKHQ�8PIDQJ��6WXQGHQ��=HLW��PXVV�GLH�3UDNWLVFKH�7lWLJNHLW���KDEHQ"�
 
$QWZRUW� Das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) stellt auf die Dauer von einem Jahr 

ab, während die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen auf mindestens 
1.200 Stunden abstellen. 1.200 Stunden lassen sich bei einer Vollzeittätigkeit 
ohne Urlaub in einem Zeitraum von ca. acht Monaten absolvieren. In einigen 
Bundesländern (Berlin, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen) ist auch 
die Bescheinigung über 1.200 Stunden im Zeitraum von mindestens acht Mo-
naten akzeptiert. 
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 �'LHVH�8QWHUVFKLHGH�P�VVHQ�VLFKHUOLFK�MXULVWLVFK�HLQPDO�JHNOlUW�ZHUGHQ���
 Überhänge zu acht Monaten mit mindestens 1.200 Stunden können in den o.a. 

Bundesländern für die Freie Spitze genutzt werden. 
 
 
)UDJH�� .|QQHQ�3UDNWLVFKH�7lWLJNHLW���XQG�3UDNWLVFKH�$XVELOGXQJ�SDUDOOHO�HUIRO�

JHQ"�
 
$QWZRUW� Im Prinzip JA, die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gibt diesbezüglich 

keine Regelung vor. Allerdings sind die Ausbildungsstunden additiv zu sehen. 
Allerdings ist das Kriterium zu beachten, dass bei Behandlungsstunden im Rah-
men der Kassenversorgung mindestens die Hälfte der Ausbildung vorher ab-
solviert worden sein muss. �

 Führt ein Teilnehmer während der Praktischen Tätigkeit 1 oder der Praktischen 
Tätigkeit 2 auch Behandlungsstunden durch, erhöht sich die Tätigkeit in der je-
weiligen Einrichtung um diese entsprechende Zahl der Behandlungsstunden���

� Zu beachten ist jedoch, dass die Krankenkassen in der Regel verlangen, dass 
die Hälfte der Ausbildung absolviert sein muss, bevor die Praktische Ausbil-
dung mit abrechenbaren Behandlungsstunden beginnen kann. 

 
�
)UDJH�� :LH�NRPPH�LFK�DQ�HLQHQ�³3V\FKLDWULH�3ODW]´"�0XVV�LFK�LKQ�PLU�VHOEVW�EH�

VRUJHQ��RGHU�ZLUG�PLU�GLHVHU�YHUPLWWHOW"�
 
$QWZRUW� Im Internet auf der Homepage www.psychotherapieausbildung-bundesweit.de 

oder kürzer www.pab-info.de gelangen Sie über den Menüpunkt „Regionale 
Ausbildungszentren“ zu den jeweiligen ABZ. Dort finden Sie eine Liste der an-
erkannten Institutionen zur Durchführung der praktischen Tätigkeit 1 und 2. In 
der Regel suchen sich die AusbildungsteilnehmerInnen selbst einen entspre-
chenden Platz für diese Ausbildungsbausteine, und zwar nach individuellen Kri-
terien wie z.B. Regionalität, Bezahlung, Wochenarbeitszeit usw. Bei Proble-
men, einen solchen Ausbildungsplatz zu finden, unterstützt das regionale Aus-
bildungszentrum. In einigen Ausbildungszentren erfolgt die Vermittlung der Kli-
nikplätze durch die Ausbildungsleitung. 

 In der Regel gibt es in jeder Klinik / Institution eine für diese Ausbildungsteile 
zuständige Fachperson, die auch Ansprechpartner für die Ausbildungsteilneh-
merInnen sein sollte.  
$FKWXQJ:  

¾ Eine Berücksichtigung der Zeiten für PT 1 und PT 2 kann nur erfolgen, 
wenn diese nach dem Zeitpunkt der Anerkennung der Kooperationsein-
richtung durch die zuständige Landesbehörde liegen. �

¾ Wir bitten um Verständnis, dass die Suche eines Klinikplatzes vor Be-
ginn der Ausbildung nicht zur Erlangung eines Ausbildungsvertrages be-
rechtigt.  �

 
 
)UDJH�� :LUG�GLH�'XUFKI�KUXQJ�GHU�3UDNWLVFKHQ�7lWLJNHLW�EH]DKOW"�
 
$QWZRUW� Dies ist unterschiedlich und einer der größten Problempunkte. Es gibt hier kei-

ne gesetzliche Regelung, um die sich aber die DGVT, die FernUniversität und 
andere Ausbildungsträger im Verbund mit den Gewerkschaften und einigen po-
litischen Institutionen bemühen. In der Regel weiß das Ausbildungszentrum ü-
ber Vergütungsregelungen Bescheid und kann entsprechend beraten. In man-



Seite 16 

chen Kliniken / Institutionen gibt es sowohl vergütete als auch nicht-vergütete 
Ausbildungsplätze. Auch die Höhe der Vergütung ist sehr unterschiedlich.  
Es ist anzuraten, die Frage der Vergütung sofort bei der Anfrage in der Klinik zu 
klären.  

 
 
)UDJH�� :LUG�GLH�3UDNWLVFKH�7lWLJNHLW�LQ�GHQ�SV\FKLDWULVFKHQ�.OLQLNHQ�VXSHUYL�

GLHUW"�
 
$QWZRUW� Supervision während der Praktischen Tätigkeit ist wünschenswert und sollte im 

Rahmen der klinikinternen Supervision erfolgen. Darüber hinaus sollte Supervi-
sion im Sinne von Intervision in den regionalen Arbeitsgruppen erfolgen. 

 Eine Nutzung der gesetzlich vorgeschriebenen Supervision im Umfang von 150 
Stunden kann nur begrenzt im Rahmen der praktischen Tätigkeit genutzt wer-
den, da durch das Verhältnis 1:4 (eine Supervisions- für vier Behandlungsstun-
den) die 150 Stunden fast ausschließlich für die praktische Ausbildung zu nut-
zen sind. 

 So wünschenswert die Supervision in der Praktischen Tätigkeit auch ist, eine 
kostenneutrale, optimale Lösung ist zurzeit kaum möglich. 

 
 
)UDJH�� *LEW�HV�HLQH�LQKDOWOLFKH�%HVFKUHLEXQJ�GHU�3UDNWLVFKHQ�7lWLJNHLW��"�
 
$QWZRUW� Es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene oder für die Kliniken verbindliche in-

haltliche Ausgestaltung der Praktischen Tätigkeit 1. Allerdings hat die DGVT-
Qualitätssicherungskommission entsprechende inhaltliche Standards entwi-
ckelt, die derzeit verbandsintern diskutiert und dann zukünftig den Kliniken als 
Empfehlung eingereicht werden. 

 
 
)UDJH�� ,VW�GLH�'XUFKI�KUXQJ�GHU�3UDNWLVFKHQ�7lWLJNHLW���YHUHLQEDU�PLW�HLQHU�$Q�

JHVWHOOWHQWlWLJNHLW�DXI�HLQHU�3ODQVWHOOH�LQ�HLQHU�YRP�]XVWlQGLJHQ�/DQGHV�
SU�IXQJVDPW�DQHUNDQQWHQ�SV\FKLDWULVFKHQ�,QVWLWXWLRQ"�

 
$QWZRUW� Im Prinzip JA, wenn von Seiten des Arbeitgebers (einer genehmigten Koopera-

tionseinrichtung) gewährleistet ist, dass diese Angestelltentätigkeit für die Dau-
er von 1.200 Stunden / ein Jahr bzw. 600 Stunden / ein halbes Jahr der Durch-
führung der ausbildungsrelevanten Tätigkeit dient. 

 In manchen Bundesländern ist hierzu eine entsprechende Bescheinigung des 
Arbeitgebers und eine Genehmigung durch die zuständige Landesbehörde not-
wendig. 

 
�
)UDJH�� 'DUI�PLW�3UDNWLVFKHQ�7lWLJNHLW���EHUHLWV�YRU�%HJLQQ�GHU�UHJXOlUHQ�$XVELO�

GXQJ�EHJRQQHQ�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Auch wenn der Lehrgang im Ausbildungszentrum noch nicht begonnen hat, 

können die Ausbildungsbausteine PT 1 und auch PT 2 bereits begonnen wer-
den, sofern eine Zulassung zur Ausbildung durch das Ausbildungszentrum be-
reits vorliegt, ein Ausbildungsvertrag geschlossen wurde und ggf. der Zulas-
sungsantrag an die FernUniversität gestellt wurde. Mit Zustimmung durch das 
Landesprüfungsamt (je nach Bundesland) muss dies dann ein verbindlicher 
Vorvertrag sein. 



Seite 17 

Eine Hürde besteht dann, wenn der Lehrgangsstart noch nicht gesichert ist, 
was unterschiedliche Gründe haben kann. 

 
 

3UDNWLVFKH�7lWLJNHLW���
 
 
)UDJH�� *HK|UHQ�7lWLJNHLWHQ�UXQG�XP�3V\FKRWKHUDSLHQ�]XU�3UDNWLVFKHQ�7lWLJNHLW�

�"�
 
$QWZRUW� Tätigkeiten in der Ambulanz oder in der psychotherapeutischen Praxis, die mit 

der psychotherapeutischen Behandlung von PatientInnen zu tun haben, kön-
nen als Praktische Tätigkeit 2 angerechnet werden. In der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung steht, dass die Bausteine der Praktischen Tätigkeit, die ei-
gene psychotherapeutische Kompetenz erhöhen sollen. 

 
 
)UDJH�� ,Q�ZHOFKHP�8PIDQJ��6WXQGHQ��=HLW��PXVV�GLH�3UDNWLVFKH�7lWLJNHLW���HUIRO�

JHQ"�
 
$QWZRUW� Das Psychotherapeutengesetz und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

geben unterschiedliche Informationen: Das Psychotherapeutengesetz spricht 
von mindestens sechs Monaten, die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung von 
mindestens 600 Stunden. 

 In einigen Bundesländern (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Ber-
lin) reicht eine Absolvierung von mindestens 600 Stunden Tätigkeit, die ohne 
Urlaub und bei Vollzeittätigkeit in einem Zeitraum von mindestens vier Monaten 
absolviert werden können. Andere Bundesländer verlangen jedoch mindestens 
sechs Monate und mindestens 600 Stunden. HLHU�ZLUG�QRFK�HLQH�MXULVWLVFKH�
.OlUXQJ�DQJHVWUHEW���

 Wird in den Bundesländern, die eine Bescheinigung über 600 Stunden akzep-
tieren, ein Zeitraum von sechs oder mehr Monaten absolviert, können stun-
denmäßige Überhänge für die Freie Spitze genutzt werden. 

 
 
)UDJH�� 'DUI�PLW�3UDNWLVFKHQ�7lWLJNHLW���EHUHLWV�YRU�%HJLQQ�GHU�UHJXOlUHQ�$XVELO�

GXQJ�EHJRQQHQ�ZHUGHQ��
 
$QWZRUW� Auch wenn der Lehrgang im Ausbildungszentrum noch nicht begonnen hat, 

können die Ausbildungsbausteine PT 1 und auch PT 2 bereits begonnen wer-
den, sofern eine Zulassung zur Ausbildung durch das Ausbildungszentrum be-
reits vorliegt, ein Ausbildungsvertrag geschlossen und ggf. der Zulassungsan-
trag an die FernUniversität gestellt wurde. Mit Zustimmung durch das Landes-
prüfungsamt muss dies ein verbindlicher Vorvertrag sein. 
Eine Hürde besteht dann, wenn der Lehrgangsstart noch nicht gesichert ist, 
was unterschiedliche Gründe haben kann. 
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)UHLH�6SLW]H�
 
 
)UDJH�� :HOFKH�7lWLJNHLWHQ�ZHUGHQ�I�U�GLH�)UHLH�6SLW]H�DQHUNDQQW"�
 
$QWZRUW� Die Freie Spitze gibt es nicht als fest stehenden Ausbildungsbaustein. Die Freie 

Spitze ergänzt die Ausbildungsstunden der regulären Bausteine (Theoretischer 
Unterricht, Selbsterfahrung, Praktische Ausbildung, Supervision, Praktische Tä-
tigkeit 1, Praktische Tätigkeit 2) auf 4.200 Stunden. 

 Die Freie Spitze hat selbst einen Umfang von 930 Stunden. 
 Diese 930 Stunden setzen sich aus verschiedenen Überhangstunden der eben 

genannten Bausteine zusammen. 
 Beispiel: Es wurden beim Theoretischen Unterricht insgesamt 720 Stunden absolviert. 

600 Stunden sind für den regulären Baustein notwendig. Es verbleiben 120 Stunden 
für den Baustein Theoretischer Unterricht, der für die Auffüllung der Freien Spitze ver-
wendet werden kann. 

 Daraus ergibt sich konsequenterweise, dass auch an die Inhalte der Freien 
Spitze die gleichen Anforderungen zu stellen sind, wie an die jeweils anderen 
Bausteine. Es kann also in der Freien Spitze regulär nur das anerkannt werden, 
was auch im jeweiligen Baustein anerkannt würde: z.B. psychotherapeutische 
Behandlungsstunden, Supervision von anerkannten SupervisorInnen, Prakti-
sche Tätigkeit 2 in dafür anerkannten Versorgungseinrichtungen der psychothe-
rapeutischen und psychosomatischen Versorgung, die auch von Krankenkas-
sen bzw. Rentenversicherungsträgern anerkannt sind. 

 Da in einigen Fällen die Anerkennungskriterien etwas weiter gefasst werden 
können als im regulären Baustein, sind entsprechende Nachfragen bei der re-
gionalen Ausbildungsleitung sinnvoll. 

 Die Absolvierung von Behandlungsstunden (Praktische Ausbildung) im Rah-
men der Freien Spitze muss nicht –sollte aber- supervidiert sein. 
Auch die 500 Stunden AG-Arbeit (siehe nächste Frage) gehören zu den 930 
Stunden sog. Freie Spitze und werden z.B. den Behandlungsbausteinen „Theo-
rie, Selbsterfahrung Supervision“ zugeordnet. 

 
 
)UDJH�� :DV�VLQG�GLH�UHJLRQDOHQ�$UEHLWVJUXSSHQ�XQG�ZHOFKH�$XIJDEHQ�KDEHQ�VLH"�
 
$QWZRUW� Diese Frage kann nur sehr umfassend beantwortet werden. Prinzipiell ent-

stammen die regionalen Arbeitsgruppen der Zeit des so genannten selbst or-
ganisierten Lernens der DGVT-Weiterbildung. Es hat sich schon früh gezeigt, 
wie wertvoll die Arbeit in diesen regionalen Arbeitsgruppen auch im Kontext der 
Ausbildung nach dem Psychotherapeutengesetz ist. Die Arbeit in den regiona-
len Arbeitsgruppen ist durch vielfache Aspekte angeleitet und wird gleichzeitig 
selbst organisiert. 

 In der Regel werden die Arbeitsgruppen zu Beginn der Ausbildung in Zusam-
menarbeit mit der Lehrgangsleitung gebildet.  
*U|�H: Sie bestehen in der Regel aus vier bis fünf TeilnehmerInnen, es kann 
sich jedoch in Ausnahmefällen eine Schwankung bis sechs TeilnehmerInnen 
ergeben.  

 Sinnvoll ist es, die AGs nach UHJLRQDOHQ Gesichtspunkten zu bilden, da sie sich 
im Verlauf der Ausbildung insgesamt mindestens 375 Stunden (à 45 Minuten) 
treffen.  
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 Wird diese Stundenzahl über die Ausbildungszeit gemittelt, WUHIIHQ sich die Ar-
beitsgruppen bei einer dreijährigen Ausbildung im Schnitt ca. drei Stunden pro 
Woche, bei einer fünfjährigen Ausbildung im Schnitt ca. zwei Stunden pro Wo-
che. 

 ,QKDOWH�GHU�$*�$UEHLW sind u.a. Vor- und Nachbereitung der Seminare des The-
oretischen Unterrichts, Vor- und Nachbereitung der Selbsterfahrung (in der Re-
gel werden im Zusammenhang mit Seminaren weiterführende Aufgaben, Ü-
bungen und Rollenspiele vorgeschlagen, deren Durchführung sollte in der AG-
Arbeit stattfinden). 

 Zu den weiteren Aktivitäten gehören die Intervision (gegenseitige Supervision), 
die Besprechung von Problemen im Zusammenhang mit speziellen Ausbil-
dungsbausteinen (z.B. Praktische Tätigkeit 1 in Kliniken, Praktische Tätigkeit 2 
in den dafür vorgesehenen Institutionen, die Durchführung der psychotherapeu-
tischen Behandlungsstunden usw.) und schließlich – wenn die Praktische Aus-
bildung beginnt – die Gruppensupervisionen (siehe dort). Die Supervisions-
stunden addieren sich zu den AG-Stunden.  
Die Gruppensupervision ist nicht in den 500 AG-Stunden enthalten. 

 In der Regel werden in den regionalen Arbeitsgruppen (AGs) auch die Falldo-
kumentationen am Schluss der Ausbildung besprochen und gemeinsam die 
schriftlichen und mündlichen Prüfungen vorbereitet. 

 Hieraus ist erkennbar, dass den AGs ein hoher Stellenwert im Rahmen der 
Ausbildung zukommt. 

 Aus den Inhalten ergibt sich, dass die AG-Arbeit am Anfang durchaus in größe-
ren Blocks (vierstündig, ganztägig oder auch einmal in einem Wochenendblock) 
stattfinden kann, in der zweiten Ausbildungshälfte ergibt sich die Frequenz der 
Treffen vor allem aus den Belangen der Gruppensupervision. 

 Die 500 Stunden der AG-Arbeit werden der so genannten )UHLHQ�6SLW]H (siehe 
dort) und entsprechend stundenmäßig verschiedenen Ausbildungsbausteinen 
zugeordnet. 

 
�
)UDJH�� .|QQHQ�LP�5DKPHQ�GHU�)UHLHQ�6SLW]H�*UXSSHQSV\FKRWKHUDSLHQ�GXUFKJH�

I�KUW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Da die Durchführung von Gruppenpsychotherapien zur Praktischen Ausbildung 

gehört, ist eine entsprechende Anerkennung in der Freien Spitze möglich. Die 
Gruppenpsychotherapien müssen –als zusätzliche Stunden der Praktischen 
Ausbildung- für die Anerkennung im Rahmen der Freien Spitze nicht supervi-
diert werden, dies wird aber empfohlen und ist notwendig, wenn diese Behand-
lungsstunden für die Ergänzungsqualifkationen angerechnet werden sollen. 

  Die Durchführung der Gruppenbehandlungen muss aber auf jeden Fall unter 
fachlicher Aufsicht stehen.  

 
�
)UDJH�� .|QQHQ�EHVXFKWH�)RUWELOGXQJHQ�LP�5DKPHQ�GHU�$UEHLW�LQ�.OLQLNHQ�XQG�

,QVWLWXWLRQHQ�I�U�GLH�)UHLH�6SLW]H�DQHUNDQQW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Prinzipiell JA, wenn die Ausbildungsleitung bzw. Lehrgangsleitung diese Inhalte 

als kompatibel mit dem Curriculum ansieht. Es sind auf jeden Fall Fremdbestä-
tigungen (Klinikleitung, Fachaufsicht o.ä.) nötig. 
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)UDJH�� .DQQ�GLH�7HLOQDKPH�DQ�7DJXQJHQ�XQG�.RQJUHVVHQ�I�U�GHQ�WKHRUHWLVFKHQ�
8QWHUULFKW�RGHU�GLH�)UHLH�6SLW]H�DQHUNDQQW�ZHUGHQ"�

 
$QWZRUW� Auf jeden Fall für die Freie Spitze, wenn die Ausbildungsleitung bzw. Lehr-

gangsleitung die Kongress- und Tagungsinhalte als kompatibel mit dem Curri-
culum ansieht. 

 Als Anerkennung für den Theoretischen Unterricht sind Kongress- und Ta-
gungsbesuche dann möglich, wenn die Inhalte definitiv zum Curriculum dieses 
Lehrgangs gehören und die DozentInnen über eine entsprechende anerkannte 
Qualifikation verfügen. Hier ist besonders darauf zu achten, dass keine inhaltli-
chen Wiederholungen der Seminare des Theoretischen Unterrichts stattfinden. 

 Grundsätzlich gilt, dass eine entsprechende Anerkennung YRUDE mit der Aus-
bildungsleitung besprochen werden soll. 

 
 
)UDJH�� :LH�KDEHQ�GLH�3URWRNROOH�I�U�GLH�$*�$UEHLW�DXV]XVHKHQ"�
 
$QWZRUW�� Als Minimum sollen die Protokolle enthalten: Datum und Ort, Zeit und Stunden-

umfang, anwesende AG-Mitglieder, Auflistung der bearbeiteten Themen. 
 Viele AGs gestalten die Protokolle aber ausführlicher, um damit auch einen 

dokumentierten “Schatz” aus ihrer Ausbildungszeit zu haben und aufzubewah-
ren. 

 
 
 
 

$QHUNHQQXQJHQ�$QUHFKQXQJHQ�
 
 
)UDJH�� :HQQ�LFK�HLQPDO�HLQ�6HPLQDU�QDFKKROHQ�RGHU�DXIJUXQG�HLQHV�8P]XJV�GDV�

$XVELOGXQJV]HQWUXP�ZHFKVHOQ�PXVV��LQ�ZHOFKHQ�6WlGWHQ�JLEW�HV�$XVELO�
GXQJV]HQWUHQ"�

 
$QWZRUW� Für 3V\FKRORJLVFKH�3V\FKRWKHUDSLH:  

In Hamburg, Berlin, Hannover, Münster, Dortmund, Krefeld, Bonn, Ostwestfa-
len-Lippe (Raum Bielefeld-Paderborn, zukünftig), Dresden, Boden-
see/Friedrichshafen, München/Bad Tölz. 

 Für .LQGHU��XQG�-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSLH:  
In Berlin, Münster/Datteln, Krefeld, Köln (zukünftig), Dresden, Magdeburg, Bo-
densee/Friedrichshafen, München/Bad Tölz. 

 
�
)UDJH�� .DQQ�HLQ�7HLO�GHU�$XVELOGXQJ�DXFK�LP�$XVODQG�DEVROYLHUW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Eher NEIN, da zahlreiche Bestandteile der Ausbildung von den jeweiligen Lan-

desprüfungsämtern anerkannt werden müssen, Kliniken, DozentInnen, Super-
visorInnen usw., gibt es für Auslandsanerkennungen sehr enge Grenzen. Das 
liegt daran, dass die dortigen Institutionen und Fachpersonen eben nicht im 
Rahmen des Anerkennungsverfahrens der Ausbildungszentren berücksichtigt 
werden konnten. 

 Es muss daher grundsätzlich von der Ablehnung von absolvierten Ausbildungs-
teilen im Ausland ausgegangen werden. Gleichwohl können natürlich auch po-
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sitive Einzelfallentscheidungen getroffen werden. Grundsätzlich gilt, dass YRU 
Absolvierung von Ausbildungsteilen im Ausland (was zum Teil auch für die Ab-
solvierung in anderen Bundesländern gilt) eine Zustimmung von Seiten des zu-
ständigen Landesprüfungsamtes eingeholt werden muss. 

 
 
)UDJH�� :HUGHQ�$XVELOGXQJVWHLOH�I�U�GLH�VSlWHUHQ�(UJlQ]XQJVTXDOLILNDWLRQHQ�

�.LQGHU�XQG�-XJHQGOLFKH��*UXSSH��(QWVSDQQXQJ��DQJHUHFKQHW�E]Z��DQHU�
NDQQW"�

 
$QWZRUW� JA. Leistungen, die im Rahmen der Ausbildung erworben werden und später zu 

einer Abrechnungserweiterung führen können, können separat bescheinigt 
werden. Eine solche Bescheinigung kann durch die DGVT-Geschäftsstelle oder 
das regionale Ausbildungszentrum ausgestellt werden. Der Bescheinigungsum-
fang hängt zum einen vom regionalen Curriculum, zum anderen von den indivi-
duellen Ausbildungsleistungen und von der Art der Ergänzungsqualifikation ab. 
Die Ergänzungsqualifikationen “Gruppenpsychotherapie” und “Entspannungs-
verfahren” können in der Regel im Rahmen der Ausbildung vollständig erwor-
ben werden, wenn die jeweiligen Praxisteile (vor allem Durchführung von Grup-
penpsychotherapie) absolviert wurden. (Näheres s.u. unter SONSTIGES) 

 
 
 
)UDJH�� .|QQHQ�DEVROYLHUWH�,QKDOWH���/HLVWXQJHQ�DXV�GHQ�'LSORP�6WXGLHQJlQJHQ�

I�U�GLH�3V\FKRWKHUDSLH�$XVELOGXQJ�DQJHUHFKQHW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� NEIN. Das Psychotherapeutengesetz und die Ausbildungs- und Prüfungsver-

ordnung regeln eindeutig, dass die Ausbildung 4.200 Stunden umfasst, und 
dass die einzelnen Ausbildungsbausteine auch im vollen Stundenumfang ab-
solviert werden müssen. Das Diplom-Studium ist 
EINGANGSVORAUSSETZUNG für die Ausbildung nach dem Psychotherapeu-
tengesetz. Das gilt auf für die anderen Berufsabschüsse im Bereich der Ausbil-
dung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. 

 Unabhängig davon versuchen die DGVT und insbesondere die hochschulan-
gebundenen Ausbildungsinstitute, auf den Gesetzgeber einzuwirken, in einer 
Gesetzesrevision bereits während des Studiums absolvierte Inhalte des Bau-
steins “Theoretischer Unterricht” anzuerkennen. Im Gegenstandskatalog des 
theoretischen Unterrichts sind in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
durchaus redundante Inhalte, vor allem aus dem Psychologiestudium, aufgelis-
tet. 

 
 
)UDJH�� .|QQHQ�VFKRQ�DEVROYLHUWH�7KHUDSLHDXVELOGXQJHQ�LQ�LUJHQGHLQHU�)RUP�DXI�

GLH�$XVELOGXQJ�QDFK�GHP�3V\FKRWKHUDSHXWHQJHVHW]�DQJHUHFKQHW�ZHU�
GHQ"�

 
$QWZRUW� Im Prinzip JA. Das entscheidet das zuständige Landesprüfungsamt entspre-

chend § 5 Abs. 3 des Psychotherapeutengesetzes. Es muss sich aber um eine 
ABGESCHLOSSENE Weiterbildung handeln, die nicht unbedingt ein anerkann-
tes Richtlinienverfahren zum Schwerpunkt hatte. Es kann sich auch um eine im 
Ausland absolvierte (abgeschlossene) Weiterbildung handeln. 

 
�
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)UDJH�� ,VW�HV�VLFKHU��GDVV�,QKDOWH�GHU�$XVELOGXQJ��GLH�LQ�DQGHUHQ�%XQGHVOlQGHUQ�
HUZRUEHQ�ZXUGHQ��DQHUNDQQW�ZHUGHQ"�

 
$QWZRUW� Was die Praktischen Ausbildungsteile angeht, müssen ja entsprechende Ko-

operationen mit den Institutionen vorliegen, an denen diese Teile durchgeführt 
werden. Das Gleiche gilt für die Anerkennung von SupervisorInnen. 
Für den Theoretischen Unterricht und die Selbsterfahrung gilt, dass in der Re-
gel an den Ausbildungszentren von DGVT und FernUniversität die gleichen Do-
zentInnen anerkannt wurden. Zur Sicherheit sollte aber bei der Ausbildungslei-
tung nachgefragt werden 

 
�
)UDJH�� ,FK�KDEH�HLQH�9HUKDOWHQVWKHUDSLH�:HLWHUELOGXQJ�LQ�GHU�6FKZHL]�DEJH�

VFKORVVHQ��.DQQ�GLHVH�:HLWHUELOGXQJ�I�U�HLQH�$SSUREDWLRQ�LQ�'HXWVFKODQG�
DQHUNDQQW�ZHUGHQ"�

 
$QWZRUW� Wichtig ist es zunächst, dass es sich um eine DEJHVFKORVVHQH Weiterbildung 

in Verhaltenstherapie handelt. Nach dem Psychotherapeutengesetz können nur 
abgeschlossene Aus- und Weiterbildungen in einem anerkannten Verfahren 
(und das ist die Verhaltenstherapie) Anrechnung finden. 

 Das heißt: Ausbildungsteile und nicht abgeschlossene Weiterbildungen können 
grundsätzlich nicht auf eine mögliche Anrechnung hin geprüft werden, egal, wo 
sie durchgeführt wurden, ob im In- oder im Ausland. Es sei denn, es existiert 
innerhalb von Deutschland noch ein nicht unterbrochener Ausbildungsvertrag 
an einem anerkannten Ausbildungsinstitut. 

 Die Prüfung auf Anerkennung einer abgeschlossenen Aus- und Weiterbildung 
in der Verhaltenstherapie ist generell über das zuständige Landesprüfungsamt 
bzw. die zuständige staatliche Behörde des jeweiligen Bundeslandes durchzu-
führen. Dort ist ein entsprechender Antrag auf Prüfung der Anerkennung zu 
stellen. Die Landesbehörde wird nach dieser Prüfung mitteilen, ob die Anrech-
nung möglich ist und ggf. welche weiteren Ausbildungsbausteine bzw. Ausbil-
dungsteile noch zu absolvieren sind. Diese können dann in einem staatlichen 
oder staatlich anerkannten Ausbildungsinstitut ergänzt werden. 

 
 

$XVELOGXQJVPDWHULDOLHQ�
 
)UDJH�� :HOFKH�$XVELOGXQJVPDWHULDOLHQ�EHNRPPH�LFK�YRQ�PHLQHP�$XVELOGXQJV�

]HQWUXP�RGHU�YRQ�GHP�GHU�7UlJHU,Q�GHU�$XVELOGXQJ"�
 
$QWZRUW� Zum einen gibt es in unterschiedlichen Semestern routinemäßig Lehrbücher 

und schriftliche Materialien sowie Lehrmedien, entweder für jede/n Teilnehme-
rIn oder für jede Arbeitsgruppe. Welche Materialien das sind, ist abhängig von 
dem/der TrägerIn der Ausbildung und wird zu Beginn eines neuen Lehrgangs 
der Lehrgangsgruppe bekannt gegeben. 

 Darüber hinaus erhalten alle TeilnehmerInnen Seminarliteratur zu vielen Semi-
naren, die entweder vor dem Seminar verschickt / verteilt, im Seminar von der 
Seminarleitung ausgehändigt oder nach dem Seminar vervielfältigt an die Teil-
nehmerInnen verteilt / verschickt wird. Hier ist es etwas abhängig vom Thema 
(und auch leider vom Engagement und der Motivation der DozentInnen), ob, 
wie viel und wann Material zu den SeminarteilnehmerInnen gelangt. Güte von 
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und Umgang mit Seminarmaterialien ist für uns ein Kriterium für die Auswahl 
von DozentInnen. 
Den bei der FernUniversität zugelassenen TeilnehmerInnen steht außerdem 
ein Passwort-geschütztes Forum im Internet zur Verfügung. Dieses kann dem 
Austausch zwischen den Teilnehmern dienen. Dort werden auch regelmäßig In-
formationen über den Versand von Ausbildungsmaterialien durch die FernUni-
versität bekannt gegeben. 
Für den Bereich Diagnostik und Therapieplanung steht außerdem eine so ge-
nannte integrierende Lernumgebung zur Verfügung, in der Aufgaben bearbeitet 
werden können und die Lösungen dann vom Kursautor kommentiert werden. 
Den Link zum Forum finden Sie auf  
http://psychologie.fernuni-hagen.de/Psychologie/KLI/frames/VT-index.html 
Des Weiteren möchten wir auf die Fachbibliotheken in den Ausbildungszentren 
verweisen (siehe nächste Frage).  

 
�
)UDJH�� :LH�VWHKW�HV�PLW�HLQHU�,QVWLWXWVELEOLRWKHN"�
 
$QWZRUW� Jedes Ausbildungszentrum besitzt eine eigene Ausbildungsbibliothek. In ihr 

sind alle wichtigen Lehrbücher, methoden- und störungsbezogenen Fachbü-
cher zum Einsehen, Kopieren und zum Teil zum Ausleihen verfügbar. Da man-
che Ausbildungsleitungen und andere MitarbeiterInnen des jeweiligen Instituts 
auch persönliche Fachbücher in dieser Ausbildungsbibliothek zur Verfügung 
stellen, kann der Umfang dieser Präsenzbibliothek sehr unterschiedlich sein. 

 Ein Ausleihverfahren ermöglicht es in der Regel, für kurze Zeit Bücher zum Le-
sen und Durcharbeiten mitzunehmen. 

 Auch können Seiten dieser Bücher nach Entleihung kopiert werden, in man-
chen Ausbildungszentren steht ein Kopierer auf Selbstkostenbasis zur Verfü-
gung. 

 An dieser Stelle die große Bitte: Behandeln Sie die Bücher pfleglich, geben Sie 
diese schnell wieder zurück und vergessen Sie vor allem die Rückgabe nicht. 
Je mehr Selbstverantwortung und Selbstkontrolle bei diesem wertvollen Teil der 
Ausbildung existiert, desto einfacher werden die Ausbildungsleitungen vor Ort 
das Ausleihverfahren gestalten können. 
Außerdem steht das Fernleihsystem der Bibliothek der FernUniversität zur Ver-
fügung  Die Fachbibliothek kann auch ergänzt werden durch eine universitäre 
Präsenzbibliothek.  

   
  
 

$XVELOGXQJVNRVWHQ�)LQDQ]LHUXQJ�
 
 
)UDJH�� :LH�KRFK�VLQG�GLH�$XVELOGXQJVJHE�KUHQ"�
 
$QWZRUW� Für Mitglieder der DGVT  zurzeit 13.350 Euro, für Nicht-Mitglieder 14.100 Euro. 

Zu diesen Gebühren kommen noch die Kosten für 50 Std. Einzelsupervision 
hinzu, 75 Euro pro Stunde.  
In Hannover-Hildesheim gelten andere Gebührenordnungen. In Hannover/Hildesheim 
ist die Einzelsupervision eingeschlossen  
Zu berücksichtigen ist bei der Berechnung, und da sollte bei den Angaben an-
derer Institute genau nachgerechnet werden, dass eine Vergütung der Prakti-
schen Ausbildung die kompletten Ausbildungskosten fast oder voll abdeckt  
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oder sogar noch darüber hinausgehen kann. Allerdings sind diese Einnahmen 
erst in der 2. Ausbildungshälfte zu erzielen. 

 
 
 
)UDJH�� :LH�VHW]HQ�VLFK�GLH�$XVELOGXQJVNRVWHQ�]XVDPPHQ"�
 
$QWZRUW� In allen Ausbildungszentren beinhalten die Gesamtkosten, die in vierteljährli-

chen Pauschalen bezahlt werden, sämtliche Kosten außer die für Einzelsuper-
visionen (z.Zt. höchstens 50 Std. à 75 Euro), in Hannover/Hildesheim sind die-
se Gebühren in den Gesamtkosten bereits enthalten). Enthalten sind also die 
Kosten für den Theoretischen Unterricht, für die Selbsterfahrung, für die Grup-
pensupervision, für alle Verwaltungskosten des Ausbildungszentrums und der 
TrägerInnen in Tübingen und ggf. der FernUniversität in Hagen. Enthalten ist 
ebenfalls eine Pauschale für die Bearbeitung der Falldokumentation am Ende 
der Ausbildung (Begutachtung, Rückmeldung). Außerdem sind auch die Kosten 
für die Ausbildungsmaterialien enthalten. 

 Es können noch Übernachtungskosten entstehen für Blockseminare in Ta-
gungshäusern, ggf. Kosten für die Zulassungsgespräche und Kosten für die 
Anmeldung zur Prüfung (Kosten für die externe Prüfungsfallbegutachtung und 
die Honorarkosten für die staatlichen Prüfer; derzeit zusammen 250.-¼��� 

 
�
)UDJH�� :LH�ZHUGHQ�GLH�$XVELOGXQJVJHE�KUHQ�YHUZHQGHW"�
 
$QWZRUW� Die Lehrgänge sind kostendeckend kalkuliert, als gemeinnütziger Verband darf 

die DGVT (genauso wie die FernUniversität) keine Gewinne erzielen. Ziel der 
DGVT ist es, den Auszubildenden die Ausbildung so kostengünstig wie möglich 
anzubieten. 

� Von den Gebühren werden neben den direkten Kosten der Ausbildungsbau-
steine auch die Aufwendungen in den regionalen Ausbildungszentren sowie die 
Gesamtverwaltung bezahlt.  

 
 
)UDJH�� *LEW�HV�3U�IXQJVJHE�KUHQ"�
 
$QWZRUW� Die staatlichen Prüfungen gehören nicht zur Ausbildung, daher wird für die 

Durchführung der mündlichen Prüfung eine Pauschale in Höhe von derzeit 250 
Euro erhoben. Diese Kosten dienen der Abdeckung der Honorare der Prüferin-
nen und Prüfer und der externen Begutachtung der Prüfungsfälle. 

 Das Zertifikat von DGVT und ggf. FernUniversität, das eine erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung in Psychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie 
dokumentiert (siehe unter Zertifizierungen), wird nicht gesondert berechnet. 

 
 
)UDJH�� :LH�VLQG�GLH�=DKOXQJVPRGDOLWlWHQ"�
 
$QWZRUW� In der Regel wird jeweils ein Zwölftel der Gesamtgebühren vierteljährlich durch 

Einzugsvollmacht bei der dreijährigen Ausbildung vom persönlichen Konto ab-
gebucht. Bei der fünfjährigen Ausbildung sind es entsprechend ein Zwanzigstel 
der Gesamtgebühren. Damit sind die jährlichen Ausbildungskosten genau be-
rechenbar. 
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)UDJH�� 0XVV�LFK�QRFK�PLW�LUJHQGZHOFKHQ�]XVlW]OLFKHQ�XQG�YRUKHU�QLFKW�EHNDQQ�

WHQ�.RVWHQ�UHFKQHQ"�
 
$QWZRUW� NEIN, die Ausbildungskosten sind bei DGVT und FernUniversität transparent 

und durchschaubar. Zusätzliche Kosten können ggf. dadurch anfallen, dass 
Blockseminare oder Selbsterfahrungsseminare als Kompaktveranstaltungen in 
Tagungshäusern durchgeführt werden, dabei fallen evtl. Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten an. Diese eventuellen Kosten werden aber am Anfang der 
Ausbildung bekannt gegeben, und die Lehrgänge haben ein Mitspracherecht. 

 Darüber hinaus gibt es nur noch persönliche Kosten, die durch Fahrtkosten, 
Fachbücher usw. entstehen. 

 
�
)UDJH�� :HOFKH�0|JOLFKNHLWHQ�EHVWHKHQ�]XU�5HILQDQ]LHUXQJ�GHU�$XVELOGXQJ��]�%��

GXUFK�GLH�'XUFKI�KUXQJ�GHU�3UDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ"�
 
$QWZRUW� Die Durchführung der Praktischen Ausbildung in den Ambulanzen der Ausbil-

dungszentren sowie in den angeschlossenen und anerkannten Lehrpraxen wird 
vergütet. Die Höhe der Vergütung richtet sich danach, wie viel die Krankenkas-
sen den Ausbildungsambulanzen für eine Therapiestunde bezahlen. Da dies 
von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, können hier keine verbindli-
chen Aussagen getroffen werden. In der Regel gelingt es aber, durch die Prak-
tische Ausbildung die kompletten Ausbildungskosten zu refinanzieren. 

 Ein Rechenbeispiel: Die Ambulanz des Ausbildungszentrums bezahlt 25/30 Euro für 
die Durchführung einer Behandlungsstunde im Rahmen der Praktischen Ausbildung. 
Würden alle 600 notwendigen Behandlungsstunden in der Ausbildungsambulanz 
durchgeführt, könnten ca. 15.000/18.000 Euro brutto (vor Steuer) erwirtschaftet wer-
den. Die Ausbildungskosten belaufen sich auf 17 600 Euro bzw. auf 16 800 Euro incl. 
der Einzelsupervision.  

 Werden 200 Behandlungsstunden in einer stationären Einrichtung durchge-
führt, verbleiben für die Durchführung in der Ambulanz oder Lehrpraxis noch 
400 Stunden. Dann betrüge die Vergütung ca. 10.000/12.000 Euro. 

 
 
)UDJH�� .DQQ�%$)|*�EHDQWUDJW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� JA, im Prinzip, da es sich um eine Ausbildung im Sinne des Psychotherapeu-

tengesetzes handelt. Es gibt bundesweit mehrere TeilnehmerInnen, die einen 
Bafög-Antrag mit Erfolg gestellt haben. Zuständig sind die Länder, bearbeitet 
werden Bafög-Anträge von den zuständigen Studentenwerken. Nähere Aus-
kunft über den Ort der Antragstellung erteilt das regionale Ausbildungszentrum. 
Wichtig ist zu wissen, dass BAFöG, in der Regel maximal ca. 550 Euro im Mo-
nat, einkommensabhängig als verzinsliches Volldarlehen gewährt wird. Da zahl-
reiche Bedingungen zu berücksichtigen sind, ist eine Information beim zustän-
digen Studentenwerk oder bei der zuständigen Landesregierung sinnvoll. Ein 
Versuch sollte durchaus unternommen werden. 

 
 
)UDJH�� :HOFKH�ZHLWHUHQ�=XVFKXVVP|JOLFKNHLWHQ�I�U�GLH�$XVELOGXQJ�JLEW�HV"�
 
$QWZRUW� Es wurde bereits :RKQJHOG mit Erfolg beantragt. Beim Bundesverwaltungsamt 

kann ein Bildungskredit beantragt werden 
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(siehe: www.bundesverwaltungsamt.de).  
Auch hierfür gelten bestimmte Bedingungen, z. B. Altersgrenzen, die berück-
sichtigt werden müssen. 

 
 
)UDJH�� 8QG�ZHQQ�PLU�ZlKUHQG�GHU�$XVELOGXQJ�GDV�*HOG�DXVJHKW"�
 
$QWZRUW� Die DGVT selbst gewährt zwar keine Zuschüsse zur Ausbildung. Die Ausbil-

dungsleitung der DGVT hat jedoch bisher in der Regel im Gespräch mit finan-
ziell sehr belasteten TeilnehmerInnen Wege gefunden, dass diese die Ausbil-
dung zu Ende führen können. Vor dem Gespräch mit der Ausbildungsleitung in 
Tübingen können sich TeilnehmerInnen vertrauensvoll auch zunächst an ihre 
regionale Ausbildungsleitung wenden. 

 
 
)UDJH�� :DV�NDQQ�LP�5DKPHQ�GHU�(LQNRPPHQVWHXHUHUNOlUXQJ�DEJHVHW]W�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Die Ausbildungsgebühren, die Fahrtkosten zu den Ausbildungsveranstaltungen, 

Übernachtungs- und Verpflegungskosten (vor allem im Rahmen von Blockver-
anstaltungen), Ausbildungsmaterialien usw. können in der Regel als Wer-
bungskosten in voller Höhe geltend gemacht werden. Insbesondere an der 
FernUniversität eingeschriebene TeilnehmerInnen absolvieren ein postgradua-
les Weiterbildungsstudium. Aber auch unabhängig davon ist das Geltendma-
chen von Werbungskosten bisher unproblematisch verlaufen. 

 
 
)UDJH�� 0�VVHQ�GLH�(LQN�QIWH�DXV�GHU�$PEXODQ]WlWLJNHLW�YHUVWHXHUW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� JA, im Rahmen des individuellen Einkommensteuerverfahrens. Allerdings kön-

nen im Rahmen der Steuererklärung alle Ausbildungskosten abgesetzt werden 
(siehe dort). 

 
�
)UDJH�� 0XVV�GLH�DQWHLOLJH�9HUJ�WXQJ�DXV�GHU�7lWLJNHLW�LQ�GHQ�$PEXODQ]HQ���/HKU�

SUD[HQ��3UDNWLVFKH�$XVELOGXQJ��UHJXOlU�YHUVWHXHUW�ZHUGHQ��GD�HV�VLFK�
GRFK�XP�³=ZDQJVHLQN�QIWH´�KDQGHOW��GLH�MD�LQ�GLH�$XVELOGXQJVNRVWHQ�]X�
U�FNIOLH�HQ"�

 
$QWZRUW� JA, es hat eine ganz reguläre Versteuerung zu erfolgen. Dafür können natürlich 

alle Ausbildungskosten als “Weiterbildungskosten” abgesetzt werden, incl. aller 
Materialien, Fahrtkosten usw. 

 
 
)UDJH�� :DV�NDQQ�LP�5DKPHQ�GHU�3UDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ�DX�HU�GHU�'XUFKI�K�

UXQJ�GHU�UHLQHQ�%HKDQGOXQJVVWXQGHQ�QRFK�DEJHUHFKQHW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Hier gibt es Unterschiede bzgl. der Vereinbarungen mit der gesetzlichen Kran-

kenversicherung. In manchen Bundesländern können über die reinen Behand-
lungsstunden hinaus noch die Erstellung der Berichte für die Antragstellung und 
die Durchführung von Testverfahren abgerechnet und auch anteilig für die Aus-
bildungsteilnehmerInnen vergütet werden. 

 



Seite 27 

 



Seite 28 

 

4XDOLWlWVVLFKHUXQJ�
 
 
)UDJH�� :LH�ZLUG��EHUSU�IW��RE�GLH�6HPLQDUH�GHV�7KHRUHWLVFKHQ�8QWHUULFKWV�DXFK�

HLQH�JXWH�4XDOLWlW�ELHWHQ"�
 
$QWZRUW� Alle Seminare werden evaluiert, d.h. direkt im Anschluss an die Veranstaltung 

auf ihre Qualität hin überprüft. Die DozentInnen erhalten in der Regel Rückmel-
dung über die Ergebnisse. 

 Es werden (im Durchschnitt) von den Ausbildungsleitungen gute bis sehr gute 
Ergebnisse in der Beurteilung durch die Auszubildenden angestrebt. DozentIn-
nen, die trotz der Rückmeldungen und ggf. persönlicher Kontakte mehrmals 
schlecht beurteilt werden, werden bei der zukünftigen Auswahl von ReferentIn-
nen nicht mehr berücksichtigt. 

 
 
)UDJH�� :LH�ZLUG�VLFKHUJHVWHOOW��GDVV�GLH�$XVELOGXQJ�HLQHP�KRKHQ�6WDQGDUG�HQW�

VSULFKW"�
 
$QWZRUW� Es erfolgen Evaluationen für die einzelnen Lehrveranstaltungen, jährlich für die 

gesamte Ausbildung, zum Abschluss der Ausbildung und zukünftig auch durch 
ein Ein- oder Zwei-Jahres-Follow-up. Entscheidend für die Bewertung der Aus-
bildung sind die entsprechenden Rückmeldungen durch die Ausbildungsteil-
nehmerInnen. Ihre Bewertungen sind der Maßstab einer Evaluation mit hohen 
Gütekriterien, und aufgrund ihrer Bewertungen werden Inhalte und Organisati-
on der Ausbildung fortlaufend angepasst. 

 
 
)UDJH�� *LEW�HV�HLQH�5�FNPHOGXQJ�DQ�GLH�7KHUDSHXW,QQHQ�EH]�JOLFK�GHU�'XUFKI�K�

UXQJ�GHU�%HKDQGOXQJVVWXQGHQ�LP�5DKPHQ�GHU�SUDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ"�
 
$QWZRUW� JA. In Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe um Professor Klaus Grawe 

(+)  in Bern wird in allen Ausbildungszentren die so genannte Figurationsanaly-
se (FIGANA) standardmäßig eingesetzt. Mit Hilfe der FIGANA werden die 
durchgeführten Psychotherapien routinemäßig evaluiert. Die Ergebnisse aus 
den jeweiligen Messzeitpunkten werden kurzfristig an die behandelnden Thera-
peutInnen rückgemeldet. 

 Die Ausbildungs- und Praxistätigkeit ist in den Therapievergütungen enthalten.  
 
 

3U�IXQJHQ� ]XU�JHQDXHQ�,QIRUPDWLRQ�HPSILHKOW�VLFK�GLH�/HNW�UH�GHU�$XVELOGXQJV��XQG��
���������������������������������������3U�IXQJVYHURUGQXQJHQ�
 
 
)UDJH�� :LH�ZLUG�LP�5DKPHQ�GHU�$XVELOGXQJ�DXI�GLH�DP�6FKOXVV�GHU�$XVELOGXQJ�

DQVWHKHQGHQ�3U�IXQJHQ�YRUEHUHLWHW"�
 
$QWZRUW� Die DozentInnen des Theoretischen Unterrichts werden immer wieder auf den 

Gegenstandskatalog der schriftlichen Prüfung hingewiesen und veranlasst, in-
haltliche Hinweise in das jeweilige Thema einzubauen. Sie werden ebenfalls 
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gebeten, zur weiteren Vertiefung des Themas aus ihrer Sicht mögliche Prü-
fungsfragen zu formulieren. 

 Des Weiteren gibt es ein umfassendes Literaturkompendium, das zum Kopie-
ren in den Ausbildungszentren ausliegt. 

 Ein Fragenkatalog mit 100 Fragen, der auch den Mitgliedern der Prüfungs-
kommissionen ausgehändigt wird, soll als Empfehlung für die Vorbereitung der 
mündlichen Gruppenprüfung dienen. 

 Literaturkompendium und Fragenliste empfehlen sich auch zur Vorbereitung 
auf die Prüfungen in den regionalen Arbeitsgruppen. 

 Es werden in vielen Ausbildungszentren vor den Prüfungen Probeprüfungen 
durchgeführt. Deren frühzeitiger Besuch wird dringend empfohlen. 

 Beim IMPP (das für die schriftlichen Prüfungen zuständig ist, www.impp.de) 
gibt es auch ein Prüfungsprobeheft zu erwerben. 

 
 
 
)UDJH�� :LH�VLHKW�HLJHQWOLFK�GLH�VWDDWOLFKH�3U�IXQJ�DXV"�
 
$QWZRUW� Die staatliche Prüfung findet vor der zuständigen Landesbehörde statt. Sie ist 

nicht Teil der Ausbildung und nicht in der Verantwortung der Ausbildungsinstitu-
te. Die Prüfung gliedert sich in vier Teile: 

 1. Abgabe von sechs Psychotherapie-Falldokumentationen an das Ausbil-
dungszentrum, das die Fälle annehmen muss. Von den sechs Fällen gehen 
zwei Dokumentationen (die von dem / der AusbildungsteilnehmerIn bestimmt 
werden) mit der Prüfungsanmeldung an die staatliche Behörde. 

 2. Eine schriftliche Prüfung mit bundesweit gleich und gleichzeitig gestellten 
Fragen im zeitlichen Umfang von 120 Minuten. 

 3. Eine mündliche Einzelprüfung im Umfang von 30 Minuten (Grundlage sind 
mindestens eine der beiden eingereichten Falldokumentationen). 

 4. Eine mündliche Gruppenprüfung (mindestens zwei, höchstens vier Teilneh-
merInnen) im Umfang von 30 Minuten pro TeilnehmerIn (bei drei TeilnehmerIn-
nen also 90 Minuten). 

 
 
)UDJH�� :DQQ�ILQGHQ�GLHVH�3U�IXQJHQ�VWDWW"�
 
$QWZRUW� Die schriftlichen Prüfungen finden in jedem Jahr zweimal, jeweils um den 20. 

März bzw. um den 20. August herum statt. 
 Die Anmeldung zur staatlichen Prüfung erfolgt in der Regel drei Monate vor der 

schriftlichen Prüfung (z.B. NRW bis spätestens 10.1. und 10.6.) Genaue Fristen 
teilen die zuständigen Landesprüfungsämter mit, dort gibt es auch die Anmel-
deformulare zur schriftlichen Prüfung, die in der Regel aber auch in den Ausbil-
dungszentren ausliegen. 

 In der Regel müssen beim verbindlichen Anmeldetermin noch nicht alle Unter-
lagen vorliegen (auf jeden Fall aber das offizielle Anmeldeformular). Hier gibt es 
Nachreichfristen. Bitte unbedingt genau erkundigen!! 

 Die für die mündliche Prüfung relevanten 2 Falldokumentationen sind 6 Monate 
vor der schriftlichen Prüfung im Ausbildungszentrum bzw. bei der DGVT (er-
kundigen!) einzureichen. 

 Die mündliche Prüfung (in der Regel Einzel- und Gruppenprüfung am gleichen 
Tag) finden in der Regel nach den schriftlichen Prüfungen in einem zeitnahen 
Abstand statt. Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung muss dann noch nicht 
unbedingt vorliegen. 
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)UDJH�� :R�ILQGHQ�GLH�VFKULIWOLFKHQ�XQG�P�QGOLFKHQ�3U�IXQJHQ�VWDWW"�
 
$QWZRUW� Die schriftlichen Prüfungen finden in der Regel in öffentlichen Räumen statt und 

werden von den zuständigen Landesbehörden organisiert. Sie werden meist 
mit den schriftlichen Prüfungen für die Medizin- und Pharmazieprüfungen ge-
koppelt. 

 Die mündlichen Prüfungen finden in der Regel in einem Ausbildungszentrum 
statt. 

 
 
)UDJH�� :HU�SU�IW"�
 
$QWZRUW� Es ist gesetzlich festgelegt, dass es eine Prüfungskommission gibt. Zwei Prüfe-

rInnen dürfen keine Lehrkräfte des eigenen Institutes sein (d.h. auch alle Prüfe-
rInnen können theoretisch institutsfremd sein). In der Regel werden aber auch 
zwei PrüferInnen des eigenen Institutes eingesetzt. 
In jeder Prüfungskommission, die aus vier PrüferInnen besteht, muss ein Arzt / 
eine Ärztin vertreten sein. Die Prüfung wird von der / dem Prüfungsvorsitzenden 
geleitet. 

 
�
)UDJH�� :HUGHQ�GLH�3U�IXQJHQ�EHQRWHW"�
 
$QWZRUW� Die Falldokumentationen werden nicht bewertet, sie müssen mindestens aus-

reichend sein und von der Ausbildungsleitung des Ausbildungszentrums ange-
nommen werden. 

 Die schriftliche und die mündlichen Prüfungen werden mit Noten von 1 (Sehr 
gut) bis 6 (Ungenügend) bewertet. Nach einem speziellen Berechnungsverfah-
ren (welches eher KandidatInnen-freundlich und in der Prüfungsverordnung 
genau festgelegt ist) wird schließlich eine Gesamtnote für die Prüfung errech-
net. 

 
 
)UDJH�� :DV�LVW��ZHQQ�LFK�LQ�HLQHU�3U�IXQJ�GXUFKIDOOH"�
 
$QWZRUW� Der Prüfungsteil, der mit “Mangelhaft” oder “Ungenügend” bewertet wird, kann 

wiederholt werden. Bei nicht bestandenem mündlichem oder bei nicht bestan-
denem mündlichem und schriftlichem Teil werden Auflagen erteilt, die durchzu-
führen sind, bevor eine Neuanmeldung zur Prüfung möglich ist.  

 Wenn ein Prüfungsteil mit “Mangelhaft” oder schlechter bewertet worden ist, gilt 
die Gesamtprüfung als nicht bestanden, jedoch muss nur der “in den Bach ge-
fallene” Prüfungsteil wiederholt werden. 

 Für die mündliche Prüfung, die ja aus zwei Teilen besteht, gilt, dass beide Teile 
mit mindestens “ausreichend” bewertet sein müssen. Ist ein Teil mit “mangel-
haft” oder schlechter bewertet, gilt die mündliche Prüfung als nicht bestanden 
und muss insgesamt wiederholt werden. Die Wiederholung nur eines Teils der 
mündlichen Prüfung ist nicht möglich. 

 Höchstens zwei Wiederholungen sind möglich. 
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)UDJH�� :LH�VROOHQ�GLH�)DOOGRNXPHQWDWLRQHQ�HUVWHOOW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Zu Beginn der Ausbildung wird allen AusbildungsteilnehmerInnen ein Leitfaden 

zur Falldokumentation zugesandt. Darin steht alles über Umfang und Gliede-
rung der Dokumentationen. Informationen und Vorlagen finden Sie auch auf 
der Webseite www.psychotherapieausbildung-bundesweit.de oder kürzer 
www.pab-info.de. 

 
 
)UDJH�� :LH�ZLUG�GLH�6XSHUYLVLRQ�GHU�)lOOH�QDFKJHZLHVHQ��GLH�VFKOLH�OLFK�GRNX�

PHQWLHUW�ZHUGHQ"�
 
$QWZRUW� Dadurch, dass sie von dem / der SupervisorIn, die die Supervision schwer-

punktmäßig durchgeführt hat, unterschrieben werden. Das Einholen der Unter-
schrift ist Aufgabe der AusbildungsteilnehmerInnen. 

 
�
)UDJH�� *LEW�HV�HLQH�=ZLVFKHQSU�IXQJ"�
 
$QWZRUW� Nicht nach dem Gesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Einige 

Bundesländer (z.B. Sachsen) verlangen aber eine Zwischenprüfung. Und auch 
einige Ausbildungszentren haben sie eingeführt, zum einen um den Auszubil-
denden eine Rückmeldung über ihren Wissensstand zu ermöglichen zum ande-
ren ggf. vor Beginn der Praktischen Ausbildung. Dies liegt im Ermessen der 
Ausbildungsleitung vor Ort. 

 
 

6RQVWLJHV�
 
 
)UDJH�� 6LQG�GLH�%HUXIVEH]HLFKQXQJHQ�³3V\FKRORJLVFKHU�3V\FKRWKHUDSHXW´�XQG�

³.LQGHU��XQG�-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXW´�JHVHW]OLFK�JHVFK�W]W"�
 
$QWZRUW� JA, alle Bezeichnungen, in denen irgendwie das Wort “PsychotherapeutIn” vor-

kommt, sind gesetzlich geschützt. Nicht geschützt ist die Bezeichnung “Psycho-
therapie”. 

 
 
)UDJH�� %HVWHKW�I�U�3V\FKRORJ,QQHQ�XQG�3lGDJRJ,QQHQ�PLW�HUIROJUHLFK�DEVROYLHU�

WHU�$XVELOGXQJ�LQ�.LQGHU�XQG�-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSLH�GLH�JOHLFKH�
&KDQFH�HLQHU�1LHGHUODVVXQJ�LQ�HLJHQHU�3UD[LV"�

 
$QWZRUW� JA. 
 
 
)UDJH�� :HOFKH�9RU��XQG�1DFKWHLOH�KDW�GLH�$EUHFKQXQJVHUZHLWHUXQJ��(UJlQ�

]XQJVTXDOLILNDWLRQ��I�U�.LQGHU��XQG�-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSLH�JHJHQ�
�EHU�GHU�'RSSHODSSUREDWLRQ�3V\FKRORJLVFKH�U�3V\FKRWKHUDSHXW,Q�XQG�
.LQGHU���XQG�-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXW,Q"�
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$QWZRUW� Für die reine Durchführung von Psychotherapien keine, als approbierte Kinder- 
und JugendlichenpsychotherapeutIn gibt es aber die Möglichkeit weiterer Ab-
rechnungsziffern. Die Doppelapprobation bietet ggf. Vorteile bei Bewerbungen 
auf Stellen mit entsprechenden Arbeitsbereichen. Grundsätzlich darf die Be-
rufsbezeichnung (s.o.) „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut“ nur nach 
Approbation und nicht nach der Abrechnungserweiterung geführt werden. 

 
 
)UDJH�� :DV�LVW�I�U�GLH�(UJlQ]XQJVTXDOLILNDWLRQ��$EUHFKQXQJVHUZHLWHUXQJ��LP�%H�

UHLFK�.LQGHU��XQG�-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSLH�LP�5DKPHQ�GHU�3V\FKR�
WKHUDSLH�9HUHLQEDUXQJ������$EV�����]X�DEVROYLHUHQ"�

 
$QWZRUW� 200 Stunden Theorie, Behandlung von mindestens 5 Fällen mit mindestens 

180 Behandlungsstunden unter Supervision nach jeder 3.-4. Behandlungsstun-
de. Alles im Richtlinienverfahren der grundständigen Ausbildung und an oder 
über anerkannte Ausbildungsstätten erworben. 

 
 
)UDJH�� :DV�LVW�I�U�GLH�(UJlQ]XQJVTXDOLILNDWLRQ��$EUHFKQXQJVHUZHLWHUXQJ��LP�%H�

UHLFK�*UXSSHQSV\FKRWKHUDSLH�LP�5DKPHQ�GHU�3V\FKRWKHUDSLH�
9HUHLQEDUXQJ������$EV�����]X�DEVROYLHUHQ"�

 
$QWZRUW� 48 Stunden Theorie (24 Doppelstunden),  40 Doppelstunden Gruppenselbster-

fahrung, 60 Stunden kontinuierliche Gruppenbehandlung (auch in mehrerer 
Gruppen) unter 40-stündiger Supervision. Alles in dem Therapieverfahren, in 
dem die Approbation erlangt wird.. 

 
 
)UDJH�� :DV�LVW�I�U�GLH��:RUWODXW��hEHQGH�XQG�VXJJHVWLYH�7HFKQLNHQ��LP�5DKPHQ�

GHU�3V\FKRWKHUDSLH�9HUHLQEDUXQJ������$EV�����]X�DEVROYLHUHQ"�
 
$QWZRUW� Dazu gehören Autogenes Training, Jacobsonsche Relaxationstherapie und 

Hypnose. Nachweis für Verhaltenstherapie: 
2 x 16 Stunden Theorie im Abstand von mindestens 6 Monaten in den jeweili-
gen Techniken. Hier kann auch „der Erwerb entsprechender Kenntnisse im 
Rahmen der Ausbildung“ ausreichen.] 

 
 
)UDJH�� :HQQ�LFK�HLQH�,QVWLWXWLRQ�I�U�GLH�$EVROYLHUXQJ�YRQ�3UDNWLVFKHU�7lWLJNHLW����

3UDNWLVFKHU�7lWLJNHLW���RGHU�GHU�3UDNWLVFKHQ�$XVELOGXQJ�LQ�GHU�1lKH�PHL�
QHV�:RKQRUWHV�VXFKH��ZDV�PXVV�LFK�WXQ"�

 
$QWZRUW� Es gibt in jedem Ausbildungszentrum eine Liste aller Kooperationseinrichtun-

gen für alle Praxisbausteine. Da es mit diesen Institutionen auch Verträge gibt, 
sind die Ausbildungszentren auch verpflichtet, dass diese Plätze in Anspruch 
genommen werden. 
Sollte dies nicht möglich sein und sollte es eine alternative Institution vor Ort 
geben, die die Voraussetzungen erfüllt (im Ausbildungszentrum nachfragen), 
können unter Umständen weitere Kooperationsverträge geschlossen werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass individuelle Kooperationen sehr viel Arbeit 
verursachen und die Landesprüfungsämter in jedem Fall zustimmen müssen. 
WICHTIG: Erst NACH einer solchen staatlichen Zustimmung kann mit dem je-
weiligen Baustein begonnen werden 
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)UDJH�� *LEW�HV�HLQHQ�6WXGHQWHQDXVZHLV"�
 
$QWZRUW� Wer an der FernUniversität in Hagen eingeschrieben ist, erhält einen Ausweis 

als Weiterbildungsstudierende(r). Wünschenswert wäre jedoch ein Ausweis, 
der den Begriff “Ausbildung” oder noch besser sinngemäß “BAFöG-
förderungsfähige Ausbildung” beinhaltet. Eine solche Lösung wäre vor allem für 
TeilnehmerInnen interessant, die an Ausbildungszentren studieren, die nicht 
von der FernUniversität getragen werden. 

 Grundsätzlich gilt, dass die Ausbildung formalrechtlich nicht zur Einstufung als 
“Student / Studentin” oder “Auszubildender / Auszubildende” (bei Krankenkas-
sen, öffentlicher Personennahverkehr o.ä.) gilt. Allerdings gehen die ersten 
Krankenkassen dazu über, die TeilnehmerInnen als “Fachschüler” einzustufen, 
und: auch scheinen einzelne ÖPNV-Verbünde kulant zu sein. 

 Für PP-Auszubildende in Berlin, wo es eine Kooperation mit der Freien Universität 
(FU) gibt, gelten besondere Bedingungen. 

 
 
 
)UDJH�� $Q�ZHQ�N|QQHQ�VLFK�$XV]XELOGHQGH�ZHQGHQ��ZHQQ�LKUH�)UDJHQ�QLFKW�]X�

IULHGHQ�VWHOOHQG�LQ�LKUHP�$XVELOGXQJV]HQWUXP�EHDQWZRUWHW�ZHUGHQ��N|Q�
QHQ�"�

 
$QWZRUW� Weitere Klärungen können erfolgen mit der  

Überregionalen Ausbildungsleitung der DGVT in Tübingen  
Telefon: 07071/ 94 34 44 
Telefonische Sprechzeit: Di. 10.30-12 Uhr und Mi. 14-15.30 
Email: ausbildungsleitung@dgvt.de)  
oder ggf. mit der  
Ausbildungsleitung der FernUniversität  
Telefon: 02331/ 9 87 27 43. 

 
 
 
)UDJH�� :HQQ�LFK�HLQPDO�]�%��ZHJHQ�8P]XJV�GDV�$XVELOGXQJV]HQWUXP�ZHFKVHOQ�

P|FKWH��ZDV�PXVV�LFK�WXQ"�
 
$QWZRUW� Vom bisherigen Ausbildungszentrum wird eine Wechselbescheinigung (so ge-

nannte abgebende Bescheinigung) ausgestellt, in der alle bis zum Zeitpunkt 
des Wechsels absolvierten Ausbildungsinhalte und -stunden dokumentiert sind. 
Die Belege dafür sind von dem / der AusbildungsteilnehmerIn vorzulegen bzw. 
zu beschaffen.  
Diese Wechselbescheinigung ist die “Eintrittskarte” in das zukünftige Ausbil-
dungszentrum. Dieses hat die Wechselbescheinigung daraufhin zu prüfen, ob 
die bescheinigten Ausbildungsbausteine auch von ihr in der angegebenen 
Form berücksichtigt werden können. 
Dann ergänzt das aufnehmende Ausbildungszentrum diese Wechselbescheini-
gung um eine Bescheinigung, in der die noch zu absolvierenden Ausbildungs-
teile mit entsprechenden Stundenzahlen enthalten sind. (Ergänzungsbeschei-
nigung) 
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Dann hat das aufnehmende Institut die Möglichkeit, die geplante Aufnahme un-
ter Angabe des Lehrgangs, in den die Aufnahme erfolgt, zu bestätigen. (Auf-
nahmebescheinigung)   
Mit diesen drei Bescheinigungen wird bei dem zuständigen Landesprüfungsamt 
bzw. bei der zuständigen staatlichen Behörde in dem Bundesland, in dem das 
aufnehmende Institut seinen Sitz hat, der Quereinstieg beantragt.  
(UVW�QDFK�*HQHKPLJXQJ�GXUFK�GLH�VWDDWOLFKH�%HK|UGH�LVW�GHU�:HFKVHO�
SHUIHNW. Die finanziellen Angelegenheiten sind mit der Geschäftsstelle in Tü-
bingen bzw. dem Ausbildungszentrum in Hannover/Hildesheim, Datteln bzw. 
Ostwestfalen-Lippe zu regeln, dort wird auch der Ausbildungsvertrag umge-
schrieben bzw. neu erstellt. 
In der Regel können Sie innerhalb des DGVT/FernUni-Verbundes ohne finan-
zielle Nachteile wechseln. 

 
 
)UDJH�� *LEW�HV�8QWHUVFKLHGH�LQ�GHU�%H]DKOXQJ�YRQ�DSSURELHUWHQ�.LQGHU��XQG�-X�

JHQGOLFKHQ�3V\FKRWKHUDSHXW,QQHQ�MH�QDFK�*UXQGEHUXI"�
 
$QWZRUW� Im Anstellungsverhältnis können sich Unterschiede ergeben, wenn die Arbeit-

geber entsprechend dem Erstberuf und nicht entsprechend dem Psychothera-
peuten-Beruf vergüten. Ansonsten sind Unterschiede nicht zulässig, aber wer 
kann Arbeitgeber bei der Einstellung schon zu etwas verpflichten. Sicherlich ist 
es davon abhängig, mit welcher Eingangsqualifikation die Stelle ausgeschrie-
ben ist. 
Die Krankenkassen zahlen bei in psychotherapeutischen Praxen gleich viel für 
die Leistungen. 

 
�
)UDJH�� :LH�VLQG�GHU]HLW�GLH�%HUXIVFKDQFHQ�I�U�DQJHKHQGH�DSSURELHUWH�3V\FKR�

WKHUDSHXW,QQHQ"�
 
$QWZRUW� In den nächsten Jahren werden viele derzeit tätige PsychotherapeutInnen (PP 

und KJP) die Altersgrenze für die Berufsausübung erreicht haben. Auch laut 
67(51 (20/2005) wird es in den nächsten Jahren weniger Nachwuchs-
PsychologInnen geben als gebraucht werden. Und das gilt auch allgemein für 
den Bereich der Psychotherapie. 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) geht nach internen Informatio-
nen davon aus, dass zukünftig die Psychotherapie immer weniger ein ärztliches 
Ressort sein wird. 

 
 


